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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Motion als eines der parlamentarischen Instrumente zur Gesetzge-
bungs- und Initiativtätigkeit wird mit mehreren Problemen konfrontiert: 
Motionen sind im Parlament generell wenig erfolgsversprechend. Trotz-
dem handelt es sich dabei um eines der beliebtesten Instrumente der 
Ratsmitglieder, so dass die Geschäftslast fortlaufend zunimmt. Und 
letztendlich verursacht jede einzelne Motion gewisse Beantwortungskos-
ten, was bei den vielen erfolglosen Vorstössen unzählige kostspielige 
Leerläufe zur Folge hat. Im Zentrum dieser Masterarbeit steht deshalb 
die Fragestellung, welche Faktoren eine Motion erfolgreicher machen 
können. 

Zur Beantwortung dieser Frage wurde unter anderem anhand einer In-
haltsanalyse ein Datensatz mit den unterschiedlichsten Variablen von 
263 Motionen aus der 49. Legislaturperiode erstellt. Die anschliessend 
durchgeführten logistischen und linearen Regressionen ergaben eine 
Vielzahl von signifikanten Erklärungsfaktoren: Motionen sind klar erfolg-
reicher, wenn sie von einer Sachbereichskommission statt einer Fraktion 
oder einem einzelnen Ratsmitglied eingereicht werden. Bei einer Kom-
missionsmotion wäre in einem zweiten Schritt empfehlenswert, dass 
auch die Schwesterkommission des anderen Rates das Anliegen parallel 
dazu als eigene Motion einreichen würde. Zudem wäre eine möglichst 
ausführliche schriftliche Begründung der Kommissionsmotion förderlich, 
so dass in den Reden der Kommissionssprecher im Parlament auf zu-
sätzliche Argumente verzichtet werden kann. 

Motionen von einzelnen Ratsmitgliedern erweisen sich als erfolgreicher, 
wenn sie in der zweiten Hälfte der Legislatur eingereicht werden und 
nicht in die Themenbereiche der beiden Departemente EJPD und WBF 
fallen. Als weiterer Erklärungsfaktor kann die Fraktionszugehörigkeit de-
finiert werden. Denn Urheber aus der FDP-Fraktion reichen deutlich er-
folgreichere Motionen ein, während für die SVP-Fraktion das Gegenteil 
zutrifft. Einen ähnlichen Effekt besitzt die Kantonszugehörigkeit der Ur-
heber, da Motionen von Ratsmitgliedern aus den Kantonen Bern, Genf 
und Wallis weniger erfolgsversprechend sind. Das gilt ebenso für radika-
le Motionen sowie solche mit wenig Spielraum bei deren Umsetzung und 
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mit zu vielen Argumenten. Zudem lohnt sich eine Anhäufung von Mitun-
terzeichnern nicht. Stattdessen ist es sinnvoll, das Anliegen mit mehre-
ren gleichlautenden Einzelmotionen gleichzeitig einzureichen. Ebenfalls 
erfolgsversprechender sind Motionen, zu denen der Urheber im Parla-
ment keine Rede hält bzw. in Deutsch möglichst kurz und mit wenigen 
Argumenten spricht. Schlussfolgernd können National- und Ständerat 
aufgrund dieser Ergebnisse als emanzipiertes Parlament mit auffallen-
dem Sinn für Praktikabilität und mit Potenzial für mehr Effizienz be-
schrieben werden. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage, Problemstellung und Fragestellung 

Die Schweiz besitzt gemäss mehreren Studien ein gesetzgeberisch äus-
serst aktives Parlament (Jegher, 1999; Jegher & Lanfranchi, 1996; 
Zehnder, 1988). Weitere Studien zeigen auf, dass die Parlamentarier1 
ihre Gesetzgebungs- und Initiativtätigkeit in den letzten Legislaturperio-
den noch zusätzlich intensiviert haben (Burri, 2007; Golder et al., 2011; 
Linder et al., 2009; Lüthi, 2017; Rhinow & Graf, 2011; Schwarz et al., 
2011). Diese Initiativtätigkeit des Parlamentes beruht auf verschiedenen 
Arten von parlamentarischen Instrumenten. Das Parlamentsgesetz 
(ParlG) definiert die wichtigste parlamentarische Vorstossart in Art. 120 
Abs. 1 wie folgt: „Die Motion beauftragt den Bundesrat, einen Entwurf zu 
einem Erlass der Bundesversammlung vorzulegen oder eine Massnah-
me zu treffen.“ 

Ein erstes grosses Problem dabei ist allerdings der bescheidene Erfolg 
von Motionen (Graf, 1991a; Graf, 2007; Lüthi, 2009; Müller, 2007; Val-
lender, 2002; Vatter & Sager, 1998). Die Statistik zur 49. Legislaturperio-
de von 2011 bis 2015 zeigt, dass von den 1700 behandelten Motionen 
lediglich 19 Prozent definitiv angenommen wurden (Parlamentsdienste, 
2015, S. 7-8). Gemäss vorangegangenen Studien war der Erfolg von 
Motionen in früheren Legislaturen mit acht bzw. zwölf Prozent noch un-
wahrscheinlicher (Graf, 1991a; Parlamentarische Verwaltungskontrolle 
PVK, 1999, S. 3319). Vallender fasst dies wie folgt zusammen: „Dies be-
deutet, dass eine Motion – aus Sicht des Parlamentsmitgliedes – in der 
Regel kein erfolgversprechendes Instrument darstellt“ (Vallender, 2002, 
S. 53). 

Als zweites Problem kommt hinzu, dass die Geschäftslast trotz sehr ge-
ringer Erfolgsquote steigt: Pro Session werden zahlenmässig mehr neue 
Motionen eingereicht als das Parlament in derselben Session erledigen 
kann (PVK, 1999, S. 3316). So wurde zwar die Beratungszeit im Natio-
                                      
1 Sofern nicht explizit ein geschlechterspezifischer Unterschied besteht, wird in dieser Arbeit fortan der 
Einfachheit halber die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit 
eingeschlossen. 
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nalrat um 50 Prozent verlängert, wobei allerdings die Anzahl der einge-
reichten Motionen um 800 Prozent anstieg (Staatspolitische Kommission 
des Nationalrates, 2001, S. 3504). Die Gründe für dieses Wachstum 
werden vor allem beim ebenfalls zunehmenden gesellschaftlichen Prob-
lemlösungsbedarf sowie dem Entstehen neuer Politikfelder verortet 
(Graf, 1991a, S. 207; PVK, 1999, S. 3314). Weiter seien zu einem ge-
wissen Grad auch die stärkere Polarisierung sowie der Trend zur Indivi-
dualisierung des Parlamentes dafür verantwortlich. 

Bei diesem vermehrten Gebrauch der parlamentarischen Instrumente 
stellen die daraus entstehenden Kosten für den Bund den dritten Prob-
lempunkt dar: Gemäss einer Berechnung der PVK (1999, S. 3321) 
schlagen die Beantwortungskosten für eine Motion bereits am Ende des 
20. Jahrhunderts mit durchschnittlich rund 4‘000 Franken zu Buche, was 
heute und auch bei der damaligen Erfolgsquote von lediglich zwölf Pro-
zent unzählige kostspielige Leerläufe zur Folge hat. Aus all diesen Grün-
den soll in dieser Masterarbeit der folgenden Frage nachgegangen wer-
den: Was macht eine Motion erfolgreich? 

1.2 Aktueller Stand von Forschung und Lehre 

Die Bundesverfassung betont heute – wie auch bereits 1848 – klar die 
Stellung des schweizerischen Parlamentes: „Die Bundesversammlung 
übt unter Vorbehalt der Rechte von Volk und Ständen die oberste Gewalt 
im Bund aus“ (Art. 148 Abs. 1 BV). Allerdings war die internationale Par-
lamentsforschung vor rund 60 Jahren gegenüber der Funktion der Legis-
lative eher kritisch eingestellt (Loewenberg, 1971). Die Ursache dieses 
Bedeutungsverlustes der Parlamente wurde in der wachsenden inhaltli-
chen Komplexität der Gesetzgebung gesehen. Im schweizerischen Kon-
text war dementsprechend die Rede von der „partiellen Abdankung der 
Bundesversammlung“ (Eichenberger, 1949, S. 188) und der „administra-
tiv-gouvernementalen Krücke“ (Eichenberger, 1965, S. 285), an welcher 
National- und Ständerat gehen würden. 

Gemäss Zehnder wurde der Einfluss der Bundesversammlung in voran-
gegangenen Werken zumindest „kontrovers eingeschätzt“ (1988, S. 
160). Dieser unbefriedigende Forschungsstand führte folglich unter an-
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derem zu den Studien von Zehnder (1988), Jegher und Lanfranchi 
(1996), Jegher und Linder (1998) sowie Jegher (1999). Zehnder unter-
sucht die Parlamentsbeschlüsse von der Wintersession 1971 bis zur 
Herbstsession 1975 und folgert, dass dem Parlament in dieser 39. Legis-
laturperiode bei der Behandlung von 312 Gesetzes- und Beschlussent-
würfen des Bundesrates „ein beachtlicher Einfluss zukommt“ (Zehnder, 
1988, S. 160). Für die 44. Legislaturperiode (1991-1995) analysieren 
Jegher und Lanfranchi die parlamentarische Gesetzgebungstätigkeit an-
hand von 490 Erlassen und kommen – auch im konkreten Vergleich zu 
Zehnder (1988) – zum Schluss: „Das eidgenössische Parlament greift 
gegenüber den 70er Jahre[n] qualitativ stärker in die Gesetzgebung ein“ 
(Jegher & Lanfranchi, 1996, S. 75-76). Jegher und Lanfranchi begründen 
diese Tatsache mit dem durch die „Einführung neuer Verfahrensmög-
lichkeiten und des reformierten Kommissionensystems grösser gewor-
denen Gestaltungsspielraum“ (ebd., S. 2). Auf diese beiden Studien stüt-
zen sich Jegher und Linder (1998) sowie Jegher (1999), die mit einer tie-
fer greifenden Analyse von 162 Vorlagen zwischen der Wintersession 
1995 und der Herbstsession 1997 den Trend einer stärkeren Gesetzge-
bungstätigkeit des Parlamentes bestätigen. Eine aktuellere Studie, wel-
che die Analysen von Zehnder (1988), Jegher und Lanfranchi (1996), 
Jegher und Linder (1998) sowie Jegher (1999) fortsetzt, zeigt ebenfalls 
eine steigende Initiativaktivität des Parlamentes: In den vier Jahren der 
Legislaturperiode von 1999 bis 2003 diskutierte das Parlament mehr par-
lamentarische Initiativen als noch in der 27-jährigen Zeitspanne von 
1964 bis 1990 (Schwarz et al., 2011, S. 138-141). In einem weiteren 
Vergleich werden dem parlamentarischen Initiativrecht eine höhere Be-
deutung als der Volksinitiative und der Standesinitiative eingeräumt so-
wie der beschriebene Trend bestätigt: „Insgesamt zeigt sich, dass das 
Parlament und seine Mitglieder immer initiativfreudiger werden“ (Lüthi, 
2017, S. 176). Diesen Befund unterstützen Linder et al. (2009), die mit 
einer Analyse von 15‘396 Erlassen im Zeitraum von 1983 bis 2007 eine 
vorangegangene Studie von Linder et al. (1985) weiterführen und ein 
„konstantes, lineares Wachstum“ der Rechtsetzungstätigkeit des Parla-
mentes feststellen (Linder et al., 2009, S. 52). Unterstützung gibt es ab-
schliessend durch eine Analyse von 212 Parlamentsgeschäften zwi-
schen 2000 und 2010, wonach sich „die parlamentarische Wirkung in der 
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Kernfunktion der Gesetzgebung“ klar nicht verschlechtert hat (Golder et 
al., 2011, S. 38). 

Ein wichtiges Mittel zur Gesetzgebungs- und Initiativtätigkeit des Parla-
mentes sind parlamentarische Instrumente. Für die Zeitspanne von 1945 
bis 1978 untersucht Sigrist das Verhalten des Bundesrates bei 440 zufäl-
lig ausgewählten Motionen und Postulaten (Sigrist, 1983). Im Zentrum 
des Interesses steht dabei die Handlung des Bundesrates nach der 
Überweisung des parlamentarischen Vorstosses durch das Parlament. 
Demnach bilden die Behandlungsdauer, die Art der Erledigung durch 
den Bundesrat (Bundesgesetz, Bundesbeschluss, Verordnung, Bericht 
des Bundesrates etc.) sowie die Anzahl dieser Erledigungsarten pro 
Vorstoss die drei abhängigen Variablen (ebd., S. 13-14). Die Analyse 
ergibt einige statistisch signifikante Zusammenhänge, deren Ausprägun-
gen allerdings relativ gering sind: Wenn der Heimatkanton des Urhebers 
des Vorstosses bevölkerungsreich ist oder eine starke Steuerkraft be-
sitzt, ist die Chance auf eine sichtbare Verarbeitung des Anliegens durch 
den Bundesrat höher (ebd., S. 36-38). Die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Vorstoss vom Bundesrat greifbar umgesetzt wird, ist grösser bei wirt-
schaftlichen und sozialen Anliegen sowie bei Vorstössen, die im The-
menbereich des damaligen Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
mentes oder des Eidgenössischen Finanzdepartementes liegen (ebd., S. 
44-50). Eine höhere Anzahl der den Vorstoss mitunterzeichnenden 
Ratsmitglieder hat zwar keinen Einfluss auf dessen Erledigungsart, ver-
kürzt aber dessen Behandlungsdauer signifikant (ebd., S. 39-43). Weite-
re unabhängige Variablen, die keinen Einfluss auf die Verarbeitung der 
Vorstösse durch den Bundesrat aufweisen, sind die Art des Antragstel-
lers (Einzelmitglied, Fraktion, Kommission), die dahinterstehende Partei 
(Parteiherkunft) sowie der Rat, in dem der parlamentarische Vorstoss 
eingereicht wurde. Sigrist fasst das selektive Verhalten des Bundesrates 
wie folgt zusammen: „Er kann diejenigen Vorstösse, mit deren Absichten 
er übereinstimmt, speditiv und mit greifbarem Resultat erledigen und die-
jenigen, die seinen Intentionen zuwiderlaufen, verschleppen und sogar 
nach einiger Zeit resultatlos abschreiben“ (ebd., S. 52).  
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Vor wenigen Jahren untersuchen Vatter und Wirz (2015) den Einfluss 
der Bundesversammlung auf die Gesetzgebung, wobei sie mit den hier 
bereits mehrfach zitierten Studien übereinstimmen. Im zweiten Teil wer-
den dabei die Erklärungsfaktoren für den Erfolg und Misserfolg von den 
zwischen 2006 und 2014 eingereichten 776 parlamentarischen Initiativen 
analysiert. Unabhängige Variablen sind in der damaligen Studie – ähn-
lich wie bei Sigrist (1983) – die Art der Einreichung (Einzelmitglied, Frak-
tion, Kommission), die dahinterstehende Fraktion bzw. Kommission so-
wie der Rat, in dem die Motion eingereicht wurde. Anders als bei Sigrist 
(1983) mit Motionen und Postulaten zeigt die Analyse von Vatter und 
Wirz, dass parlamentarische Initiativen, „welche von einer Kommission 
lanciert werden, eine signifikant höhere Erfolgswahrscheinlichkeit als von 
Einzelmitgliedern eingereichte Initiativen“ haben (Vatter & Wirz, 2015, S. 
24). Zudem wird ersichtlich, dass die parlamentarischen Initiativen der 
CVP-Fraktion signifikant erfolgreicher sind als diejenigen der anderen 
Fraktionen (ebd., S. 26). Dies gilt auch für parlamentarische Initiativen, 
die aus den beiden Ratsbüros oder den Kommissionen für soziale Si-
cherheit und Gesundheit kommen (ebd., S. 27). Zusätzlich stellen Vatter 
und Wirz (ebd., S. 28) fest, dass parlamentarische Initiativen aus dem 
Ständerat ebenfalls eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Erfolg besitzen 
als diejenigen aus dem Nationalrat. 

1.3 Ziel der Arbeit und Abgrenzung 

Mit Sigrist (1983) sowie Vatter und Wirz (2015) existieren bereits zwei 
Studien über den Erfolg von parlamentarischen Vorstössen. Insbesonde-
re bezüglich der Auswirkungen von der Art der Einreichung und der hin-
ter dem Vorstoss stehenden Fraktion sowie dem Rat, in welchem der 
Vorstoss eingereicht wurde, kommen die beiden statistischen Analysen 
allerdings zu entgegengesetzten Resultaten (vgl. Kapitel 1.2). Obwohl 
die Autoren je andere parlamentarische Instrumente untersuchen, 
scheint hier dennoch weiterer Klärungsbedarf vorhanden zu sein. Das 
Ziel dieser Arbeit ist es daher, diesbezüglich neue und aktuellere Er-
kenntnisse zu gewinnen, indem diese drei Variablen bewusst erneut auf-
genommen werden. Denn der Untersuchungszeitraum von Sigrist (1983) 
liegt bereits 40-70 Jahre zurück. In der Zwischenzeit unterzog sich das 
Parlament im Parlamentsrecht mehreren Reformen – so beispielsweise 
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die Neukodifikation des Parlamentsgesetzes (ParlG). Zudem wurden bei 
der damaligen Studie Motionen mit Postulaten vermischt, wobei Letzte-
res ein „ausgesprochen schwaches Initiativ-Instrument“ darstellt (Graf, 
1991a, S. 206). Anders als bei Sigrist (1983) steht vorliegend nicht die 
Verarbeitung des bereits angenommenen Vorstosses durch den Bundes-
rat, sondern der vorgängig notwendige Erfolg des Vorstosses im Parla-
ment im Fokus. Denn wenn der Vorstoss bereits im Parlament an der 
erforderlichen Annahme scheitert, kommt es gar nicht erst zur Überwei-
sung an den Bundesrat. 

Im Unterschied zu Vatter und Wirz (2015) fokussiert sich diese Master-
arbeit mit der Motion statt der parlamentarischen Initiative erstens auf ein 
anderes parlamentarisches Instrument. Die parlamentarische Initiative 
sei zwar „das stärkste Instrument, welches den Mitgliedern von National- 
und Ständerat zur Verfügung steht“ (ebd., S. 16). Allerdings spricht die 
PVK von der Motion als „das wichtigste Initiativinstrument“ (PVK, 1999, 
S. 3307; vgl. auch Wagner, 1990). Unter den parlamentarischen Vor-
stössen sei die Motion die stärkste Form (Tschannen, 2016, S. 482). Zu-
dem wurde mit einer Revision des Parlamentsgesetzes im Jahr 2008 die 
Wichtigkeit der Motion untermauert und ihre Stellung im Vergleich zu den 
anderen Instrumenten ausgebaut (Vatter & Wirz, 2015, S. 17). Diese 
Aufwertung der Motion habe zudem mit zeitlicher Verzögerung zur Folge 
gehabt, dass die Zahl der eingereichten parlamentarischen Initiativen 
seit dem Jahr 2010 wieder abnahm (ebd., S. 17). Zu guter Letzt gilt die 
parlamentarische Initiative gegenüber der Motion als subsidiär (vgl. Kapi-
tel 2.4.3) und die Motion ist das „am häufigsten genutzte Instrument der 
Volksvertreter“ (Vatter, 2016, S. 297). Die vorliegende Masterarbeit kon-
zentriert sich demnach mit der Motion auf das grundlegende und „klassi-
sche Instrument, mit dem das Parlament seine Initiativfunktion wahr-
nimmt“ (Graf, 1991a, S. 206). Zweitens soll die Analyse im Vergleich zu 
Vatter und Wirz (2015) sowie Sigrist (1983) zusätzliche und detailliertere 
Variablen beinhalten (vgl. Kapitel 3). Wie viele Mitunterzeichnerinnen 
und Mitunterzeichner aus wie vielen verschiedenen Fraktionen sind 
sinnvoll? Welche Rolle spielen Länge und Anzahl der Argumente einer 
Motion? Sind für den Erfolg auch persönliche Eigenschaften wie Ge-
schlecht, Alter und Anzahl der Amtsjahre des Urhebers relevant? Wie 
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unterschiedlich wirken die Faktoren bei den verschiedenen Arten der 
Motion? 

Die Erkenntnisse und die daraus resultierenden Empfehlungen dieser 
Masterarbeit sollen die Ratsmitglieder dabei unterstützen, erfolgreichere 
Motionen zu erarbeiten und einzureichen. Sofern dadurch weniger und 
sorgfältiger erarbeitete Motionen eingereicht werden, könnten zudem die 
Geschäftslast sowie die kostspieligen Leerläufe bei aussichtslosen Moti-
onen gemindert werden.  

Seit 2008 werden durchschnittlich rund 450 Motionen pro Jahr einge-
reicht (vgl. Kapitel 2.4). Angesichts dieser grossen Anzahl grenzt diese 
Arbeit die Menge der zu untersuchenden Motionen auf eine einzelne Le-
gislaturperiode ein. Untersuchungszeitraum ist demnach die letzte voll-
ständig abgeschlossene Legislaturperiode vom 5. Dezember 2011 bis 
29. November 2015. Dabei werden diejenigen Motionen analysiert, die in 
dieser 49. Legislatur eingereicht und in der gleichen Legislaturperiode 
auch bereits abgeschlossen wurden. Dies verhindert mögliche Verzer-
rungen der Ergebnisse durch unterschiedliche Zusammensetzungen des 
Parlamentes vor und nach Erneuerungswahlen. Die Arbeit analysiert al-
les in allem 263 Motionen in den Themenfeldern Bildung, Europapolitik, 
Migration, Sicherheitspolitik, Staatspolitik, Verkehr, Kultur und Steuer. 
Damit sind thematisch alle sieben Departemente sowie die Bundeskanz-
lei in die Untersuchung integriert. 

1.4 Aufbau und Vorgehen der Arbeit 

Diesem Einleitungskapitel folgt zunächst eine Einführung in die Grundla-
gen des schweizerischen Parlamentes mit seiner Organisation, seinen 
Aufgaben, dem Verfahren sowie seinen parlamentarischen Handlungsin-
strumenten. Dabei wird bereits ein Schwerpunkt auf die Motion gesetzt 
und damit die Basis für die anschliessende empirische Studie gelegt. Die 
Studie selbst wird eingeleitet durch eine Beschreibung der Analyseme-
thode und der Erklärungsfaktoren. Demnach erfordert die Datensamm-
lung in erster Linie eine Inhaltsanalyse der Motionen sowie der dazuge-
hörenden Reden im Parlament. Für die Beantwortung der Fragestellung 
werden erstens logistische Regressionsanalysen und dann bei den signi-
fikanten Ergebnissen in einem zweiten Schritt zusätzlich lineare Regres-
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sionen durchgeführt. Dabei werden die unabhängigen Variablen block-
weise integriert und deren statistischen Zusammenhänge mit dem Erfolg 
von Motionen überprüft. Nach der Präsentation der einzelnen Ergebnisse 
werden sie im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zueinander in Verbin-
dung gesetzt. Daraus ergeben sich im Anschluss Empfehlungen für 
Ratsmitglieder zum Umgang mit Motionen. Schliesslich werden zunächst 
die methodischen Grenzen reflektiert, bevor dann die gesamte Master-
arbeit mit einem letzten Fazit abgerundet wird. 
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2 THEORETISCH-KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN DES 
PARLAMENTES IN DER SCHWEIZ 

Das politische System der Schweiz wird charakterisiert durch eine starke 
Gewaltentrennung zwischen Exekutive, Judikative und Legislative (Vat-
ter, 2016, S. 51). Die obersten Behörden des Bundes sind dementspre-
chend der Bundesrat, das Bundesgericht und die Bundesversammlung 
(Tschannen, 2016, S. 377). Das Hauptthema dieser Masterarbeit ist das 
Parlament, so dass die Exekutive und Judikative hier fast gänzlich in den 
Hintergrund rücken. In diesem Kapitel werden folglich die Organisation, 
die Aufgaben und Funktionen sowie das Verfahren des Parlamentes in 
der Schweiz behandelt. Dem spezifischen Thema dieser Masterarbeit 
entsprechend wird zudem ein Fokus auf die parlamentarischen Instru-
mente und insbesondere auf die Motion gelegt. 

2.1 Organisation des Parlamentes 

Die Organisation eines Parlamentes benötigt eine Vielzahl von Regelun-
gen. In der Schweiz sind die Grundzüge erstens in der Bundesverfas-
sung geregelt. Zweitens besteht seit 2002 das umfassende Parlaments-
gesetz (ParlG). Neben der Parlamentsverordnung vom 3. Oktober 2003 
(ParlVV) besitzt jeder Rat ein spezifisches Reglement: das Geschäfts-
reglement des Nationalrates vom 3. Oktober 2003 (GRN) sowie das Ge-
schäftsreglement des Ständerates vom 20. Juni 2003 (GRS). Auf der 
Basis dieser rechtlichen Grundlage wird im Folgenden auf die beiden 
Kammern, die parlamentarischen Kommissionen sowie die Fraktionen 
eingegangen. 

2.1.1 National- und Ständerat 

Das schweizerische Parlament besteht aus zwei einander gleichgestell-
ten Kammern. Der Nationalrat setzt sich aus 200 Mitgliedern zusammen, 
die alle vier Jahre im Proporzverfahren und gemäss der Bevölkerungs-
zahl der Kantone gewählt werden (Art. 149 BV). Im Unterschied dazu 
werden die 46 Mitglieder des Ständerates nach kantonalem Recht ge-
wählt (Art. 150 Abs. 1 & 3 BV). Dies geschieht in der Regel nach dem 
Majorzprinzip (Tschannen, 2016, S. 442-443). Die grundlegende Idee 
dieses Zweikammersystems war eine Funktionstrennung: Der National-
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rat als „Vertretung des Volkes“ und der Ständerat als „die gleichberech-
tigte Vertretung der Kantone“ (Linder & Mueller, 2017, S. 243). Aus die-
sem Grund wird den Halbkantonen AI, AR, BL, BS, NW und OW je einen 
Vertreter im Ständerat gewährt, während die weiteren Kantone Anrecht 
auf zwei Sitze haben (Art. 150 Abs. 2 BV). Allerdings zeigen Wiesli und 
Linder (2000) anhand einer Untersuchung von 162 Geschäften zwischen 
1995 und 1997, dass sich der Ständerat nicht wesentlich stärker für spe-
zifische Anliegen der Kantone einsetzt. Tschannen (2016, S. 440) fügt 
hinzu, dass einerseits auch im Ständerat sowie für die Kantone das In-
struktionsverbot gilt (Art. 161 Abs. 1 BV) und sich andererseits der Stän-
derat nicht nur um kantonsrelevante Geschäfte kümmert. Ins Gewicht 
fällt aber weiterhin der Minderheitenschutz, da im Unterschied zum Nati-
onalrat sowohl Halbkantone wie auch kleinere und grössere Kantone je 
ein Mitglied bzw. zwei Mitglieder in den Ständerat wählen können (Linder 
& Mueller, 2017, S. 243-244). 

Partei Sitze NR Sitze StR Total 
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 9 1 10 
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 28 13 41 
Christlichsoziale Partei Obwalden (CSP OW) 1 0 1 
Evangelische Volkspartei (EVP) 2 0 2 
FDP.Die Liberalen (FDP) 30 11 41 
Grüne Partei der Schweiz (GPS) 15 2 17 
Grünliberale Partei (GLP) 12 2 14 
Lega dei Ticinesi (Lega) 2 0 2 
Mouvement Citoyens Genevois (MCG) 1 0 1 
Schweizerische Volkspartei (SVP) 54 5 59 
Sozialdemokratische Partei (SP) 46 11 57 
parteilos (Thomas Minder, SH) 0 1 1 
Total 200 46 246 
NR = Nationalrat  StR = Ständerat  Datenquelle: Parlamentswebsite 

Tabelle 1: Parteipolitische Zusammensetzung der beiden Kantone in der  
49. Legislaturperiode (2011-2015) 

 

Die Erneuerungswahl für die 49. Legislaturperiode von 2011 bis 2015 
fand am 23. Oktober 2011 statt. Tabelle 1 zeigt, wie sich der National- 
und Ständerat für die in dieser Masterarbeit relevante Zeitspanne partei-
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politisch zusammensetzte. Bei der totalen Sitzanzahl über beide Räte 
hinweg fällt auf, dass die beiden Polparteien SVP (59 Sitze) und SP (57 
Sitze) mit Abstand am meisten Abgeordnete hatten. Die weiteren grös-
senrelevanten Parteien waren die CVP und FDP (je 41 Sitze) sowie die 
GPS (17 Sitze), GLP (14 Sitze) und BDP (zehn Sitze). Auffallend ist, 
dass im Ständerat die CVP mit 13 Sitzen am meisten Mandate aufwies, 
während von der SVP als insgesamt grösste Partei lediglich fünf Mitglie-
der gewählt wurden. 

In ihren Anfängen charakterisierten sich National- und Ständerat mit 
„langen und unreglementierten Plenardebatten“ als Redeparlament (Vat-
ter, 2016, S. 279). Mit den Voten in beiden Ratssälen konnten die Par-
teien der Öffentlichkeit ihre Positionen und Interessen transparent auf-
zeigen (Linder & Mueller, 2017, S. 242). Die in Kapitel 1.2 behandelte 
Zunahme der Gesetzgebungstätigkeit sowie der Wechsel von ad hoc 
gebildeten Kommissionen hin zu ständigen parlamentarischen Kommis-
sionen (vgl. Kapitel 2.1.2) führten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts zu einem Wandel vom Rede- zum Arbeitsparlament, da in den 
Kommissionen nun deutlich mehr „gesetzgeberische Detailarbeit“ erfolg-
te (Vatter, 2016, S. 280). Z’graggen und Linder (2004) zeigen für die 
Schweiz, dass der zeitliche Aufwand der Ratsmitglieder für die Tätigkeit 
in den Kommissionen im internationalen Vergleich hoch ist. Dies gilt al-
lerdings im Vergleich zu anderen Ländern auch für die Arbeit im Parla-
ment: „In keinem anderen Parlamentsplenum wurden und werden noch 
heute Gesetzesvorlagen artikelweise gleichermassen ausführlich behan-
delt wie in Bern“ (Neidhart, 2010, S. 24). Mit dem Übergang zum Ar-
beitsparlament eng verknüpft ist der Wandel vom Miliz- zum Halbberufs-
parlament: „Alle Parlamentarier widmen ihrem Amt immer mehr Arbeits-
zeit und die Anzahl derjenigen, die sich voll und ganz der Politik ver-
schrieben haben, hat über die letzten Jahrzehnte deutlich zugenommen“ 
(Bütikofer, 2014, S. 88). Diese Tendenz widerspiegelt sich zudem in den 
gestiegenen Salären, Entschädigungen und Taggeldern, die für den Na-
tionalrat insgesamt bei „rund 130‘000 CHF pro Jahr liegen“ (Vatter, 2016, 
S. 281). 

National- und Ständerat werden je von einem Präsidium geleitet, dem je 
ein Ratsbüro zur Seite steht (Art. 34-35 ParlG). Zum Parlamentsbetrieb 
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gehören zudem die Parlamentsdienste bzw. die Parlamentsverwaltung 
(Art. 64 ParlG). Diese Organe sind zuständig für die Planung und Koor-
dination sowie die Erfüllung weiterer Aufgaben im Dienste der Ratsmit-
glieder. 

2.1.2 Parlamentarische Kommissionen 

Parlamentarische Kommissionen werden definiert als „Ausschüsse, die 
aus dem Kreis der Abgeordneten zusammengestellt werden und be-
stimmte Aufgaben aus dem parlamentarischen Zuständigkeitsbereich 
besorgen“ (Tschannen, 2016, S. 461). Zusammengefasst weist Art. 44 
ParlG diesen Kommissionen in ihrem thematischen Zuständigkeitsbe-
reich folgende Aufgaben zu (vgl. auch Graf et al., 2014, S. 375-382; 
Tschannen, 2016, S. 465; Vatter, 2016, S. 278): 

• Vorberatung der Geschäfte sowie Erarbeitung von Vorschlägen 

• Verfolgen der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen 

• Abschliessender Entscheid über vom Gesetz vorgesehene Bera-
tungsgegenstände (nur Beschlüsse nicht rechtsetzender Natur wie 
z. B. Kommissionsbeschluss zur relativen Immunität nach Art. 17-
17a ParlG) 

Damit sind die parlamentarischen Kommissionen die eigentlichen „Prob-
lemlösungsinstanzen“ (Linder & Mueller, 2017, S. 249). Die Wahrneh-
mung dieser Funktion setzt neben den Pflichten deshalb auch gewisse 
Rechte voraus. Sie können parlamentarische Initiativen, Vorstösse und 
Anträge einreichen, Berichte erstatten, externe Experten und Interessen-
vertreter anhören sowie Besichtigungen vornehmen (Art. 45 Abs. 1 
ParlG). Zudem sind den Kommissionen allgemeine Informationsrechte 
sowie den spezifischen Kommissionen, Subkommissionen und Delegati-
onen weitreichendere Informationsrechte zu gewähren (Art. 150-158 
ParlG). Insgesamt existieren im Nationalrat zwölf und im Ständerat elf 
ständige Kommissionen (Art. 10 GRN; Art. 7 GRS): 
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• Finanzkommission (FK) 

• Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

• Aussenpolitische Kommission (APK) 

• Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) 

• Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) 

• Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) 

• Sicherheitspolitische Kommission (SiK) 

• Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KFV) 

• Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) 

• Staatspolitische Kommission (SPK) 

• Kommission für Rechtsfragen (RK) 

• Immunitätskommission (IK; nur im Nationalrat) 

Die Ratsmitglieder werden auf Vorschlag der Fraktionen durch die bei-
den Büros der Räte für vier Jahre in ständige Kommissionen gewählt, 
wobei die Sitzanzahl in den Kommissionen proportional zur Fraktions-
stärke zugeteilt wird (Tschannen, 2016, S. 462). In den Kommissionen 
des Nationalrates sitzen meistens 25 Mitglieder, in denjenigen des Stän-
derates deren 13 (Lüthi, 2017; S. 174; Vatter, 2016, S. 279). 

 Das beschriebene Kommissionssystem besteht so allerdings erst seit 
1991: Vorher bestand ein „Mischsystem aus ständigen Kommissionen, 
welche insb. wiederkehrende Geschäfte behandelten, und nicht ständi-
gen Kommissionen, welche für die Vorberatung einzelner, politisch z.T. 
bedeutsamer Vorlagen eingesetzt und danach wieder aufgelöst wurden“ 
(Graf et al., 2014, S. 358). Dank der Reform werden die Kommissions-
mitglieder nun zu Fachleuten in ihrem Zuständigkeitsbereich und können 
im Gesamtprozess schon früher Einfluss nehmen (Vatter & Sager, 1998, 
S. 53). Ständige Kommissionen werden demnach auch als die „allge-
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meine Voraussetzung für eine aktivere Rolle des Parlamentes im Ge-
setzgebungsprozess“ angesehen (Graf, 1991b, S. 25). Die parlamentari-
schen Kommissionen bilden damit den „Dreh- und Angelpunkt, was die 
inhaltliche Ausgestaltung der Vorlagen betrifft“, denn grundsätzlich folgt 
„das Plenum den Entscheiden seiner Kommission“ (Jegher, 1999, S. 
202). 

2.1.3 Fraktionen 

Eine Fraktion besteht aus mindestens fünf National- oder Ständeräten 
mit gleicher Parteizugehörigkeit bzw. ähnlicher politischer Ausrichtung 
(Art. 61 Abs. 1-3 ParlG). Dieses offizielle Organ (Art. 154 BV) berät in 
erster Linie die Ratsgeschäfte vor und kann parlamentarische Instrumen-
te sowie Anträge und Wahlvorschläge einreichen (Art. 62 Abs. 1-2 
ParlG). In den Fraktionen findet demnach die „parteimässig-
ideologische, gruppenspezifisch-interessierte, aber auch politisch-
strategisch orientierte Willensbildung und Diskussion“ statt (Linder & 
Mueller, 2017, S. 248). Sie werden deshalb die „wichtigsten Gruppierun-
gen des Parlaments“ genannt (ebd., S. 258).  

Fraktion Zusammensetzung der Fraktion Total 
Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei 10x BDP 10 
Fraktion CVP/EVP 41x CVP, 2x EVP, 1x CSP OW 44 
FDP-Liberale Fraktion 41x FDP 41 
Grüne Fraktion 17x GPS 17 
Grünliberale Fraktion 14x GLP 14 
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 59x SVP, 2x Lega, Thomas Minder 62 
Sozialdemokratische Fraktion 57x SP 57 
fraktionslos (ab Dezember 2013 SVP-Fraktion) 1x MCG 1 
Total  246 
Der einzige MCG-Vertreter war zunächst nicht Mitglied einer Fraktion. Ende 2013 schloss sich sein Nachfolger 
der SVP-Fraktion an. Datenquelle: Parlamentswebsite  

Tabelle 2: Zusammensetzung der Fraktionen in der 49. Legislaturperiode 

 

Tabelle 2 zeigt die in der 49. Legislaturperiode bestehenden Fraktionen 
und ihre Grössen: Während die BDP, FDP, GPS, GLP und SP je eigen-
ständig eine Fraktion bildeten, schloss sich die CVP mit der EVP und der 
CSP OW zu einer Fraktion zusammen. Bei der Fraktion der SVP fanden 

http://www.parlament.ch/
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der parteilose Ständerat Thomas Minder (SH) sowie die beiden Lega-
Parlamentarier Unterschlupf. Mauro Poggia als einziger MCG-Vertreter 
im Nationalrat blieb fraktionslos. Als Poggio Ende November 2013 zu-
rücktrat, rückte Roger Golay nach und schloss sich als MCG-Vertreter 
der SVP-Fraktion an. 

Eine Fraktion ist offiziell kein Bestandteil der in der Regel gleichnamigen 
Partei, sondern das Bindeglied zwischen den Ratsmitgliedern und ihren 
Parteien sowie „Regierung, Verwaltung, Interessenverbänden und Medi-
en“ (Graf et al., 2014, S. 512). In der Praxis sind allerdings „enge – in 
erster Linie personelle – Verflechtungen und Beziehungen“ zwischen 
Fraktion und Partei üblich (ebd., S. 516). Je grösser die Wählerstärke 
der Partei ist, desto mehr Mitglieder hat die dazugehörende Fraktion und 
desto grösser sind die Chancen, sich bei Abstimmungen im Parlament 
durchzusetzen. Allerdings hängt der Erfolg nicht nur von der theoreti-
schen Stimmkraft, sondern vor allem von ihrer „tatsächlichen Geschlos-
senheit“ ab (Jegher, 1999, S. 145). Diese Fraktionsgeschlossenheit – oft 
auch Fraktionsdisziplin genannt – ist gemäss einer empirischen Analyse 
in der Zeit von 1995 bis 2015 leicht angestiegen, so dass im letzten Jahr 
der 49. Legislaturperiode durchschnittlich rund 86 Prozent der Parlamen-
tarier im Sinne ihrer Fraktion abstimmten: Während bei der CVP und den 
Grünen dieser Wert relativ konstant blieb, stieg die Geschlossenheit in 
den Fraktionen der FDP, SP und vor allem der SVP (Bailer & Bütikofer, 
2015, S. 562). Da eine einzelne Fraktion im Parlament aber alleine keine 
Mehrheit erreicht, ist sie auf Koalitionen mit anderen Fraktionen ange-
wiesen. Während es früher relativ stabile linke bzw. rechte Koalitionen 
gab, wird in der 49. Legislaturperiode etwas differenzierter politisiert: 
„Heute entstehen Mehrheiten im Parlament fallweise und es gibt höchs-
tens noch in einzelnen Themenfeldern feste Koalitionen“ (Golder et al., 
2011, S. 38). 

2.2 Aufgaben und Funktionen des Parlamentes 

Die Zuständigkeiten des schweizerischen Parlamentes sind vielfältig. 
Tschannen (2016, S. 445-454) unterteilt sie in vier Grundkategorien: 
Rechtsetzungsbefugnisse, aussenpolitische Befugnisse, Regierungs-
/Verwaltungsbefugnisse sowie Rechtsprechungsbefugnisse. Art. 163 bis 
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173 BV legen die Aufgaben der Bundesversammlung fest, Art. 22 bis 30 
ParlG konkretisieren diese. Im Folgenden werden – basierend auf der 
Unterteilung von Tschannen (2016) – die einzelnen Aufgaben und Funk-
tionen des Parlamentes grob skizziert. 

Im Rahmen ihrer Rechtsetzungsbefugnisse obliegen der Bundesver-
sammlung die Revision der Bundesverfassung (Art. 192 Abs. 2 BV) so-
wie die Gesetzgebung in allen Zuständigkeiten des Bundes (Art. 163-165 
BV). Der Erlass von generell-abstrakten Normen gilt als „wichtigste und 
anspruchsvollste Aufgabe der Legislative“ (Vatter, 2016, S. 297). Bereits 
in Kapitel 1.2 wird deutlich, wie aktiv das Parlament seine Rechtset-
zungstätigkeit wahrnimmt (Golder et al., 2011; Jegher, 1999; Jegher & 
Lanfranchi, 1996; Jegher & Linder, 1998; Linder et al., 1985; Linder et 
al., 2009; Lüthi, 2017; Schwarz et al., 2011; Zehnder, 1988). Ein wichti-
ges Mittel sind dabei parlamentarische Initiativen und Vorstösse, auf die 
in Kapitel 2.4 näher eingegangen wird. 

Unter dem Begriff der aussenpolitischen Befugnisse verfolgt das Parla-
ment die internationale Entwicklung und wirkt bei der Willensbildung über 
grundsätzliche Fragen und Entscheide in der Aussenpolitik mit (Art. 24 
Abs. 1 ParlG). Die Bundesversammlung beteiligt sich ganz grundsätzlich 
an der Gestaltung der Aussenpolitik und genehmigt bestimmte völker-
rechtliche Verträge des Bundes (Art. 166 BV; Art. 24 Abs. 2-3 ParlG). Als 
weitere Aufgaben kann das Parlament Massnahmen zur Wahrung der 
äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz 
treffen und kann dementsprechend unter anderem auch die Armee auf-
bieten (Art .173 Abs. 1 Bst. a, c-d BV). 

Die Regierungs-/Verwaltungsbefugnisse werden unterteilt in Finanzen, 
Wahlen, Oberaufsicht mit Wirksamkeitsprüfung, Bundesaufsicht sowie 
Planung der Staatstätigkeit. In finanzieller Hinsicht regelt die Bundesver-
sammlung die Steuern und die weiteren öffentlichen Abgaben des Bun-
des, definiert den Voranschlag und nimmt die Staatsrechnung ab (Art. 
128-133 & 167 BV; Art. 25 ParlG). Wahlen werden grundsätzlich als 
Vereinigte Bundesversammlung von National- und Ständerat vorge-
nommen (Art. 157 Abs. 1 Bst. a BV). Gewählt werden die Mitglieder der 
anderen obersten Bundesbehörden, der General und weitere Amtsträ-
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ger, sofern dies im Gesetz vorgesehen ist (Art. 168 Abs. 1-2 BV). Das 
Parlament leitet zudem die Oberaufsicht über den Bundesrat, die Bun-
desverwaltung, die Gerichte des Bundes und andere Träger von Bun-
desaufgaben (Art. 169 Abs. 1 BV; Art. 26 ParlG). Daneben veranlasst die 
Bundesversammlung auch die Wirksamkeitsprüfung von Massnahmen 
des Bundes (Art. 170 BV; Art. 27 ParlG). Als Bundesaufsicht genehmigt 
das Parlament Gebietsveränderungen zwischen Kantonen (Art. 53 Abs. 
3 BV) sowie Konkordate (Art. 172 Abs. 3 BV) und gewährleistet die Ver-
fassungen der Kantone (Art. 172 Abs. 2 BV). Die Bundesversammlung 
kann Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit und zur Durch-
setzung des Bundesrechts einleiten (Art. 173 Abs. 1 Bst. b, e BV). 
Grundsätzlich obliegt dem Bundesrat die Planung der Staatstätigkeit 
(Tschannen, 2016, S. 451). Das Parlament kann aber darauf einwirken, 
indem es die Planungsberichte berät und zur Kenntnis nimmt, dem Bun-
desrat Aufträge zur Planung erteilt oder selber Grundsatz- oder Pla-
nungsbeschlüsse fasst (Art. 28 ParlG). Zu dieser Befugnis-Kategorie 
hinzu kommen weiterer Einzelakte wie bspw. der Beschluss über die 
Gültigkeit zustande gekommener Volksinitiativen (Art. 173 Abs. 1 Bst. f 
BV). 

Die Rechtsprechungsbefugnisse beziehen sich einerseits auf Streitsa-
chen, die per Gesetz der Bundesversammlung zugewiesen werden. Da-
zu gehören insbesondere die Ermächtigung zur Aufhebung der relativen 
Immunität durch die zuständige Kommission beider Räte (Art. 17 Abs. 1 
ParlG; Art. 14 Abs. 1 VG) und die Aufhebung der Sessionsteilnahmega-
rantie (Art. 20 Abs. 1 ParlG). Andererseits entscheidet die Vereinigte 
Bundesversammlung bei Zuständigkeitskonflikten zwischen Bundesrat 
und Bundesgericht sowie zwischen dem Parlament selbst und dem Bun-
desrat oder dem Bundesgericht (Art. 173 Abs. 1 Bst. i BV). 

Diese grobe Abhandlung ist nicht abschliessend. Weitere Aufgaben und 
Befugnisse der Bundesversammlung können sich unter anderem aus 
dem Gesetz und nicht zugewiesenen Bundesgeschäften ergeben (Art. 
173 Abs. 2-3 BV). Für eine detaillierte Darstellung der Aufgaben des Par-
lamentes wird auf die Ausführungen von Tschannen verwiesen (2016, S. 
445-454). 
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2.3 Verfahren des Parlamentes 

Gemäss dem Gesetzgebungsleitfaden des Bundes (Bundesamt für Jus-
tiz, 2014) startet ein Gesetzgebungsverfahren mit der Auslösung und 
Planung, was dann in der anschliessenden Konzeptphase zu einem 
Vorentwurf plus erläuternden Bericht führt. Nach der Vernehmlassung zu 
diesen Materialien wird daraus seitens des Bundesrates eine Botschaft 
samt Gesetzesentwurf erstellt. Die darauffolgende parlamentarische Be-
ratung ergibt im Idealfall ein Gesetz, das nach einer allfälligen und be-
fürworteten Referendumsabstimmung umgesetzt werden kann. Dieses 
Kapitel konzentriert sich deshalb auf die allgemeinen Verfahrensgrund-
sätze im Schweizer Parlament. 

Das parlamentarische Verfahren ist nicht nur für einen korrekten Ablauf 
unerlässlich (Ordnungsfunktion), sondern erfüllt auch weitere wichtige 
Funktionen: Eine wesentliche Funktion besteht darin, „den politischen 
Willen des Parlaments zu standardisieren und in bindende Beschlüsse 
umzuwandeln“ (Von Wyss, 2001, S. 47). Das Verfahren wirkt zudem 
identitätsstiftend: „Die Identität entsteht, indem sich die Bundesversamm-
lung als politischer Machtträger formieren und als Versammlung einheit-
lich gegenüber anderen Verfassungsorganen sowie der Öffentlichkeit 
auftreten kann“ (ebd., S. 48). Des Weiteren stellt das Verfahren einen 
politischen Wettbewerb her und greift bei der Interaktion zwischen dem 
Parlament als Ganzes und seinen Teilorganen ordnend ein (ebd., S. 50-
54).  

Ein solcher regelnder Grundsatz ist die Gleichberechtigung der beiden 
Räte: Der formelle Aspekt ergibt sich aus Art. 148 Abs. 2 BV, wonach 
der National- und Ständerat einander gleichgestellt sind. Die materielle 
Gleichberechtigung manifestiert sich in Art. 156 Abs. 2 BV sowie in Art. 
83 Abs. 1 ParlG, wonach bei Beschlüssen die Übereinstimmung von Na-
tional- und Ständerat zum exakt gleichen Wortlaut notwendig ist. Dies 
erfordert eine getrennte Verhandlung nach Art. 156 Abs. 1 BV. Dennoch 
treffen sich die Räte in der Praxis grundsätzlich zur gleichen Zeit: „Üblich 
sind vier Sessionen zu drei Wochen mit wöchentlich vier bis fünf Sit-
zungstagen jeweils im Frühjahr (März), Sommer (Juni), Herbst (Septem-
ber) und Winter (Dezember)“ (Tschannen, 2016, S. 467-468). Im Kontext 
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der erforderlichen Beratung im Parlament muss vorgängig festgelegt 
werden, welcher Rat den entsprechenden Beratungsgegenstand nach 
Art. 71 ParlG als Erstrat behandeln soll (Art. 84 Abs. 1 ParlG). Entschei-
dend für die Zuteilung durch die Präsidenten beider Räte ist in der Praxis 
die aktuelle Arbeitsauslastung deren zuständiger vorberatender Kom-
mission (Graf et al., 2014, S. 636). 

 

Abbildung 1: Idealer Ablauf des parlamentarischen Verfahrens 
 

Ein idealer Ablauf des parlamentarischen Verfahrens ist in Abbildung 1 
grafisch dargestellt: Die vorberatende Kommission des Erstrates berät 
den Erlassentwurf und stellt ihrem Rat Anträge (Art. 44 Abs. 1 Bst a & 
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Abs. 2 ParlG). In der Eintretensdebatte entscheidet der Erstrat, ob er auf 
das Geschäft im Grundsatz eintreten möchte (Art. 74 Abs. 1 ParlG). An-
schliessend berät der Erstrat den Erlassentwurf Artikel für Artikel (Detail-
beratung; Art. 74 Abs. 2 ParlG) und nimmt danach in der Regel eine Ge-
samtabstimmung über den Entwurf mit den angenommenen Änderungen 
vor (Art. 74 Abs. 4 ParlG). Diese Fassung des Erstrates kommt im An-
schluss in den Zweitrat, wo sich das Vorgehen mit vorberatender Kom-
mission, Eintretensdebatte, Detailberatung und Gesamtabstimmung wie-
derholt (Art. 86 Abs. 1 ParlG). Vor der Schlussabstimmung in beiden Rä-
ten hat die Redaktionskommission die Aufgabe, den Wortlaut der Erlas-
se zu überprüfen und wenn nötig im Sinne einer besseren Verständlich-
keit anzupassen (Art. 57 ParlG). Wird dem Erlassentwurf in der Schluss-
abstimmung zugestimmt, ist der Erlass des Parlamentes gültig zu Stan-
de gekommen (Art. 81 ParlG). Dies erfordert grundsätzlich eine einfache 
Mehrheit der Stimmen in beiden Räten (Art. 159 Abs. 2 BV). 

In der Praxis ist ein solch optimaler Ablauf eher selten und es kommen 
deshalb die unterschiedlichsten Zusatzschlaufen zur Anwendung: „Weil 
beide Kammern gleichberechtigt sind, bedingt dies eine Reihe teils kom-
plizierter Einigungsmechanismen“ (Tschannen, 2016, S. 471). Tritt der 
Erstrat gar nicht erst auf die Vorlage ein, wird sie dennoch dem Zweitrat 
weitergeleitet (Art. 86 Abs. 1 ParlG). Sofern der zweite Rat darauf eintritt, 
erhält der erste Rat nochmals die Möglichkeit (Art. 83 Abs. 1 ParlG). Tritt 
der Erstrat dann erneut nicht auf das Geschäft ein, ist es bereits endgül-
tig gescheitert (Art. 95 Bst. a ParlG). Dies gilt auch dann, wenn nach 
dem Erstrat auch der Zweitrat nicht eintritt. Nach Eintreten können die 
Räte den Erlassentwurf an den Bundesrat bzw. die vorberatende Kom-
mission zurückweisen (Art. 75 Abs. 1 & Art. 87 ParlG). Hinzu kommt, 
dass eine Ablehnung in der Gesamtabstimmung dem Nichteintreten 
gleichgesetzt wird (Art. 74 Abs. 5 ParlG). Nach der jeweiligen Gesamt-
abstimmung bestehen oftmals inhaltliche Differenzen zwischen dem Na-
tional- und Ständerat. Das dafür vorgesehene Differenzbereinigungsver-
fahren ist in Art. 89-95 ParlG geregelt. Wenn ganz am Ende des parla-
mentarischen Verfahrens dennoch mindestens ein Rat bei der Schluss-
abstimmung die Vorlage ablehnt, kommt der Erlass trotz des ganzen 
Verfahrens bis hierhin nicht zu Stande (Art. 81 Abs. 3 ParlG). In der Re-
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gel werden die Geschäfte in der Schlussabstimmung allerdings ange-
nommen (Graf et al., 2014, S. 627). 

2.4 Parlamentarische Instrumente 

Wie im vorangehenden Kapitel 2.3 aufgezeigt wird, startet ein Gesetzge-
bungsprojekt mit dessen Auslösung: „Häufig wird ein politisches Thema 
oder Problem vorerst in der Öffentlichkeit durch einen oder mehrere Ak-
teure (…) thematisiert. Anschliessend wird es in eines der verschiedenen 
institutionalisierten Verfahren aufgenommen“ (Bundesamt für Justiz, 
2014, S. 19). Eine Möglichkeit dazu bilden die persönlichen Vorstösse 
der Ratsmitglieder, denen deshalb eine wichtige Agenda-Setting-
Funktion zukommt (Schwarz et al., 2011, S. 131; Vatter, 2016, S. 297-
298). Parlamentarier nutzen diese Instrumente zudem, damit die Medien 
ihre Position in die Öffentlichkeit tragen (Schoch, 2006, S. 5) und ihre 
Wähler sehen, dass „ihre Interessen durchaus wahrgenommen werden“ 
(Vatter & Sager, 1998, S. 57). Zusätzlich bescheinigt Wagner (1990, S. 
16-19) den parlamentarischen Vorstössen eine Kontrollfunktion und die 
Funktion des Minderheitenschutzes, indem sich auch Minderheiten im 
Parlament äussern können. 

Im Kontext dieser Vielzahl an Funktionen werden die Instrumente von 
den Ratsmitgliedern rege genutzt. Abbildung 2 zeigt die Anzahl der ein-
gereichten parlamentarischen Instrumente von 1995 bis 2015: Abgese-
hen von der Anfrage widerspiegeln die Daten einen allgemeinen Auf-
wärtstrend. Als Ursachen dafür werden in erster Linie der ebenfalls zu-
nehmende gesellschaftliche Problemlösungsbedarf sowie das Entstehen 
neuer Politikfelder genannt (PVK, 1999, S. 3314). Weitere Gründe seien 
auch die stärkere Polarisierung und Individualisierung des Parlamentes. 
Die fortlaufende Zunahme bei den parlamentarischen Initiativen bis zum 
Jahr 2010 erklären sich Vatter und Wirz (2015, S. 16) zu einem Teil mit 
der generellen Erfolglosigkeit von Motionen. Der anschliessende Rück-
gang der eingereichten parlamentarischen Initiativen ab 2010 sei dann 
hingegen mindestens teilweise eine verzögerte Auswirkung einer Revisi-
on im Jahr 2008, bei der mit der Motion eben genau dieses parlamenta-
rische Instrument gestärkt wurde (ebd., S. 16). Dieser Effekt bestätigt 
sich im kurzfristigen Wachstum der Anzahl Motionen von 2010 zu 2011.  
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Abbildung 2: Anzahl eingereichter parlamentarischer Instrumente  
pro Art und Jahr von 1995-2015 (Datenquelle: Parlamentswebsite) 

 

Im Folgenden werden drei der vier Vorstossarten behandelt. Die Motion 
als wichtigste Vorstossart und Hauptthema dieser Masterarbeit wird im 
nächsten Kapitel ausführlicher beschrieben. Im vorliegenden Kapitel hin-
zu kommt ein Unterkapitel zum Instrument der parlamentarischen Initiati-
ve, die offiziell nicht zu den parlamentarischen Vorstössen zählt. Der Un-
terschied besteht darin, dass sich die parlamentarische Initiative als Ein-
zige direkt an das Parlament selber richtet, während die genannten Vor-
stossarten in der Regel Aufträge an den Bundesrat darstellen (Art. 118 
Abs. 1-2 ParlG). 
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2.4.1 Postulat 

Art. 123 ParlG 
Ein Postulat beauftragt den Bundesrat zu prüfen und Bericht zu er-
statten, ob ein Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung 
vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen sei. Es kann auch ein 
Bericht über einen anderen Gegenstand verlangt werden. 

Mit einem überwiesenen Postulat erhält der Bundesrat demnach einer-
seits einen verbindlichen Auftrag zur Überprüfung der Notwendigkeit ei-
ner Regulierung bzw. einer Massnahme. Andererseits muss er die dar-
aus entstandenen Erkenntnisse in einem Bericht festhalten. Ein Postulat 
darf allerdings nicht unmittelbar die „tatsächliche Ausführung der Mass-
nahme“ fordern (Graf et al., 2014, S. 850). Nach der Einreichung kann 
der Bundesrat dem Parlament die Annahme oder Ablehnung des Postu-
lates beantragen (Art. 124 Abs. 1 ParlG). Sofern ein Rat dem Postulat 
zustimmt, erfolgt der Bericht des Bundesrates als separater Bericht, im 
Geschäftsbericht oder in einer Botschaft zu einem Erlassentwurf (Art. 
124 Abs. 2-3 ParlG). Das überwiesene Postulat kann vom verantwortli-
chen Rat auf Antrag vom Bundesrat oder der Kommission abgeschrie-
ben werden, sofern es erfüllt oder nicht mehr erwünscht ist (Art. 124 Abs. 
5 ParlG). 

2.4.2 Interpellation und Anfrage 

Art. 125 Abs. 1 ParlG 
1 Mit einer Interpellation oder einer Anfrage wird der Bundesrat 
aufgefordert, über Angelegenheiten des Bundes Auskunft zu ge-
ben. 

Die Interpellation und die Anfrage sind somit „reine Frageinstrumente“ 
(Tschannen, 2016, S. 484), die sich auf „Angelegenheiten des Bundes“ 
beziehen müssen (Graf et al., 2014, S. 858). Diese Fragemöglichkeit ba-
siert auf den allgemeinen Informationsrechten der Ratsmitglieder nach 
Art. 7 ParlG (ebd., S. 858). Allerdings darf der Bundesrat aufgrund des 
öffentlichen Charakters dieser Instrumente über keine dem Amtsge-
heimnis unterstellten Angelegenheiten informieren (ebd., S. 858). 
Grundsätzlich antwortet der Bundesrat bis zur nächsten Session (Art. 
125 Abs. 2 ParlG). Damit allerdings der Bundesrat zu aktuellen Themen 
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schneller Stellung nehmen muss und im Rat eine Diskussion geführt 
werden kann (ebd., S. 859), besteht bei der Interpellation und der Anfra-
ge die Möglichkeit zur Dringlicherklärung (Art. 125 Abs. 3 ParlG; Art. 30 
GRN; Art. 26 GRS). Im Übrigen enthält Art. 125 ParlG die gesetzliche 
Grundlage für die Fragestunde als weitere Vorstossart im Nationalrat 
nach Art. 31 GRN (Graf et al., 2014, S. 861).  

Der Unterschied zwischen Interpellation und Anfrage besteht in der Erle-
digung: Während die Anfrage bereits mit der Antwort des Bundesrates 
und ohne Einbezug der beiden Räte erledigt ist (Art. 125 Abs. 5 ParlG), 
kann der Urheber einer Interpellation deren Diskussion im Rat verlangen 
(Art. 125 Abs. 4 ParlG). In der Praxis lehnt dies der Ständerat nie ab, 
während im Nationalrat lediglich die dringlich erklärten Interpellationen 
diskutiert werden (Graf et al., 2014, S. 860). 

2.4.3 Parlamentarische Initiative 

Art. 107 Abs. 1 ParlG 
1 Mit einer parlamentarischen Initiative kann vorgeschlagen wer-
den, dass eine Kommission einen Entwurf für einen Erlass der 
Bundesversammlung ausarbeitet. 

Eine parlamentarische Initiative richtet sich demnach direkt an das Par-
lament und nicht wie die parlamentarischen Vorstösse an den Bundes-
rat: „Als Instrument der parlamentarischen Selbstgesetzgebung ver-
schafft sie den Abgeordneten die Möglichkeit, ihre Zuständigkeiten selb-
ständig wahrzunehmen, d. h. ohne die sonst übliche Vorbereitung durch 
den Bundesrat“ (Tschannen, 2016, S. 480). Inhaltlich ist jede Forderung 
möglich, der National- und Ständerat durch einen Erlass nach Art. 163 
BV nachkommen können. Die genaue Form wird in Art. 107 ParlG nicht 
bestimmt. Teilweise enthält die parlamentarische Initiative bereits einen 
möglichen Wortlaut des Erlasses, um das Ziel zu verdeutlichen (Graf et 
al., 2014, S. 745). Denn weniger detaillierte Formulierungen werden be-
mängelt: „Solche Initiativen sind häufig in derart allgemeiner Form gehal-
ten, dass ihre mögliche Umsetzung im Falle einer Annahme weitgehend 
offen bleibt“ (Graf, 2013, S. 42-43). 
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Die parlamentarische Initiative ist in zweifacher Hinsicht subsidiär: Einer-
seits ist sie unzulässig, wenn das Anliegen auch als Antrag nach Art. 76 
ParlG direkt im Parlament eingebracht werden kann (Art. 108 ParlG). 
Andererseits hat die parlamentarische Initiative – abgesehen von parla-
mentseigenen Themen – nur „subsidiäre Funktion in dem Sinne, dass 
sie für das Parlament das letzte Mittel darstellt, wenn der Bundesrat trotz 
überwiesener Postulate und Motionen nicht handelt“ (Graf, 1991a, S. 
215). Dies ist zudem explizit in Art. 110 Abs. 2 Bst. b ParlG so festgehal-
ten. Ein Erfolg besteht indirekt auch dann, wenn eine parlamentarische 
Initiative zur Umsetzung einer Motion oder eines Postulates führt (Graf, 
1991a, S. 217). Des Weiteren entwickelte sie sich gemäss Vallender 
(2002, S. 53) zu einem gewöhnlichen Instrument und nimmt die Funktion 
eines Verhandlungspfandes gegen den Bundesrat ein (Graf et al., 2014, 
S. 748; Vatter & Wirz, 2015, S. 3).  

Nach der Initiierung einer parlamentarischen Initiative folgt eine Vorprü-
fung durch die zuständige Kommission desjenigen Rates, welchem der 
Urheber angehört (Art. 109 Abs. 1-2 ParlG). Innerhalb eines Jahres 
muss sie der parlamentarischen Initiativen entweder Folge geben oder 
ihrem Rat einen gegenteiligen Antrag stellen (Art. 109 Abs. 2 ParlG). 
Nach einem positiven Beschluss bedarf es der Zustimmung der Kom-
mission des anderen Rates (Art. 109 Abs. 3 ParlG): Falls diese nicht zu-
stimmt, könnte die Zustimmung beider Räte trotzdem noch zur Überwei-
sung führen. Hat bereits der erste Rat den ablehnenden Antrag befür-
wortet oder stimmt der zweite Rat gegen die parlamentarische Initiative, 
ist sie definitiv abgelehnt. Bei positivem Entscheid hat die Kommission 
des Erstrates für die Ausarbeitung eines Erlassentwurfes zwei Jahre Zeit 
(Art. 111 Abs. 1 ParlG), bevor dann ein Vernehmlassungsverfahren 
durchgeführt wird und auch der Bundesrat dazu Stellung nehmen kann 
(Art. 112 Abs. 2-3 ParlG). Sofern der erste Rat den Erlassentwurf in der 
Gesamtabstimmung annimmt, wird dem üblichen Gesetzgebungsverfah-
ren gefolgt (Art. 144 Abs. 1 ParlG, vgl. Kapitel 2.3). Trifft dies nicht zu 
oder tritt der Erstrat gar nicht erst auf das Geschäft ein, ist die parlamen-
tarische Initiative ebenfalls bereits abgelehnt (Art. 144 Abs. 1bis ParlG). 
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2.5 Motion 

2.5.1 Gegenstand und Eigenheiten 

Art. 120 Abs. 1 ParlG 
1 Die Motion beauftragt den Bundesrat, einen Entwurf zu einem Er-
lass der Bundesversammlung vorzulegen oder eine Massnahme zu 
treffen. 

Der erste Teil des Absatzes – Auftrag zum Vorlegen eines Erlassent-
wurfs – ist die Definition einer klassischen „Gesetzgebungsmotion“, die 
dem Parlament „als Hilfsinstrument [dient], um seine Gesetzgebungs-
funktion zu erfüllen“ (Graf et al., 2014, S. 828). Die Motion verpflichtet 
demnach den Bundesrat, dessen Initiativrecht nach Art. 181 BV zu ge-
brauchen (Tschannen, 2016, S. 483). Der zweite Teil des Absatzes be-
inhaltet die Möglichkeit, den Bundesrat zu einer Massnahme anzuwei-
sen. Die Bundesversammlung kann dies grundsätzlich auch tun für 
Sachverhalte, die eigentlich im alleinigen Zuständigkeitsbereich des 
Bundesrates liegen – bspw. die Änderung einer Verordnung des Bun-
desrates: Die Exekutive kann dann entweder die Massnahme selber im 
Sinne der Motion treffen oder unterbreitet dem Parlament einen Entwurf 
zur Änderung der Zuständigkeit, damit anschliessend direkt die Bundes-
versammlung die Massnahme umsetzen kann (Graf et al., 2014, S. 829-
830). 

Wagner fasst dementsprechend die Möglichkeiten der Motion wie folgt 
zusammen: „Für den Parlamentarier stellt sie das bedeutendste Initiativ-
recht dar, und die für erheblich erklärte Motion ist zweifellos der direktes-
te, stärkste und nach aussen sichtbarste politische Eingriff der Legislati-
ve in den Tätigkeitsbereich der Exekutivorgane“ (1990, S. 323). Er kon-
kretisiert, dass Motionen als selbständige Anträge nicht an jene Geschäf-
te gebunden sind, die sich gerade in der parlamentarischen Beratung 
befinden, und deshalb damit eine „x-beliebige Materie im Rat zur Spra-
che gebracht werden“ kann (ebd., S. 78). Dabei gibt es allerdings eine 
kleine Einschränkung: Motionen, die sich auf individuell-konkrete oder 
Allgemeinverfügungen durch die Verwaltung sowie Beschwerdeent-
scheide beziehen, sind nach Art. 120 Abs. 3 ParlG unzulässig (Graf et 
al., 2014, S. 831). Diese Unzulässigkeit könnte allerdings umgangen 
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werden, indem die Motion die „gesetzlichen Voraussetzungen für den 
Erlass von zukünftigen Verfügungen“ ins Auge fassen würde (ebd., S. 
832). 

2.5.2 Entstehungsgeschichte 

Die Motion als Auftrag an den Bundesrat leitet sich heute aus Art. 171 
BV ab. In der Bundesverfassung von 1848 gewährte Art. 81 aBV den 
Räten das entsprechende Vorschlagsrecht. Die ersten Geschäftsregle-
mente aus den Jahren 1849 und 1850 enthielten den Begriff der Motion 
als Initiative der Abgeordneten neben den Anträgen und der Interpellati-
on (Wagner, 1990, S. 58-59). Allerdings bestanden damals unklare Um-
schreibungen der Begriffe, die sich zudem ständig veränderten (ebd., S. 
59). Das Geschäftsverkehrsgesetz vom 22. Dezember 1849 (GVG) re-
gelte in Art. 8, dass die Motion lediglich die Zustimmung eines Rates be-
darf. Der Motion wurden durch die damaligen Geschäftsordnungen der 
Räte keine inhaltlichen Grenzen gesetzt, so dass mit diesem Instrument 
eine Vielfalt von Gegenständen in das Parlament gebracht wurden 
(Wagner, 1990, S. 60-61). In diesem Kontext waren auch die rechtlichen 
Auswirkungen von Motionen weitgehend unklar (Graf et al., 2014, S. 
824-825).  

Der weitreichende Motionsbegriff blieb auch nach einer Revision von 
1902 bzw. 1903 bestehen (Wagner, 1990, S. 65-66). Immerhin über-
nahm das Reglement des Ständerates die Definition der Motion und das-
jenige des Nationalrates unterschied neu zwischen Motion und Postulat 
(ebd., S. 64-65). Hinzu kam die Verdeutlichung, dass Motionen sehr 
wohl die Zustimmung beider Räte erfordern, wenn sie Beschlussvorla-
gen verlangen oder dem Bundesrat Weisungen erteilen (ebd., S. 64). In 
den Revisionen von 1920 und 1927 entstand dann ein engerer Motions-
begriff und die Motionen wurden auf die Aufträge an den Bundesrat re-
duziert, während das Postulat als weniger verpflichtende Einladung an 
den Bundesrat zur Prüfung einer Sache galt (ebd., S. 66-68). In weiteren 
kleineren Revisionen wurden die Geschäftsreglemente und das GVG un-
tereinander angeglichen und punktuell angepasst (ebd., S. 69-74), so 
dass die Motion ab der GVG-Änderung von 1990 im Gesetz verankert 
war (Graf, 1991a, S. 206). Mit dieser Reduzierung sei die Motion im Ver-
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gleich zur ursprünglichen Form allerdings „weitgehend entwertet worden“ 
(Graf, 1991b, S. 15; vgl. auch Graf et al., 2014, S. 829), stelle aber den-
noch das klassische Instrument dar, „mit dem das Parlament seine Initia-
tivfunktion wahrnimmt“ (Graf, 1991a, S. 206). 

Die zweite Totalrevision der Bundesverfassung konkretisierte 1999 unter 
anderem die Aufgaben des Parlamentes sowie die Zuständigkeitsvertei-
lung zwischen den Räten und dem Bundesrat. Da zudem das GVG be-
reits älter und nach diversen Teilrevisionen ziemlich unübersichtlich war, 
wurde es am 1. Dezember 2003 durch das neue Parlamentsgesetz er-
setzt (Parlamentsdienste, ohne Datum). Dies brachte einige für die Moti-
on relevante Änderungen mit sich: Erstens wurden die Wirkungen derje-
nigen Motionen geklärt, die ein Thema im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesrates aufwiesen (vgl. Kapitel 2.5.1). Zweitens wollte der Gesetz-
geber der Motion eine bessere Wirkung geben, indem sie einerseits nicht 
mehr zu einem Postulat umgewandelt und andererseits nun vom Zweit-
rat abgeändert werden kann (vgl. Kapitel 2.5.3). Drittens wurde das Vor-
prüfungsverfahren für parlamentarische Initiativen im Vergleich zu früher 
erschwert (vgl. Kapitel 2.4.3), um den Ratsmitgliedern einen Anreiz zur 
Verwendung der Motion zu geben statt auf das Mittel der parlamentari-
schen Initiative auszuweichen. Eine 2008 erfolgte Revision wertete die 
Motion erneut auf, indem ihre Verbindlichkeit gegenüber dem Bundesrat 
betont und gestärkt wurde (Vatter & Wirz, 2015, S. 17). Die unter ande-
rem aufgrund dieser Revisionen gestiegene Geschäftslast führte dann 
allerdings dazu, dass im Nationalrat unter Umständen gar keine Debatte 
zu den Vorstössen geführt wurde, wie folgendes Beispiel zeigt: „Im Juni 
2011 wurden in einer sog. ,organisierten Debatte‘ von 120 Minuten 136 
Vorstösse behandelt; dabei wurden 26 Motionen angenommen“ (Graf, 
2013, S. 41). Dieser unbefriedigende Zustand wurde per 21. Juni 2013 
mit einem zusätzlichen Absatz in Art. 6 ParlG korrigiert, wonach der Ur-
heber einer umstrittenen Motion vor der Abstimmung im Parlament die 
Möglichkeit zu einer mündlichen Begründung erhält (ebd., S. 41-42). 

2.5.3 Verfahren 

Wie bei den anderen parlamentarischen Vorstössen können auch Motio-
nen von einer Fraktion oder von einzelnen Ratsmitgliedern während der 
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Session sowie jederzeit von der Mehrheit einer Kommission eingereicht 
werden (Art. 119 Abs. 1 ParlG). Die Motion gelangt anschliessend direkt 
in den Rat, wo sie eingereicht wurde – eine Vorberatung durch die 
Kommission ist grundsätzlich nur in Ausnahmefällen angedacht (Art. 21 
Abs. 2 GRN, Art. 17 Abs. 3 GRS). Der Bundesrat nimmt üblicherweise 
auf Beginn der folgenden ordentlichen Session nach der Einreichung 
Stellung und beantragt dem Parlament die Ablehnung oder Annahme der 
Motion (Art. 121 Abs. 1 ParlG).  

Nimmt der Erstrat die Motion an, kommt sie in den Zweitrat (Art. 121 
Abs. 2 ParlG). Dieser hat mehrere Möglichkeiten: Er kann die Motion di-
rekt annehmen und damit definitiv an den Bundesrat überweisen (Art. 
121 Abs. 3 Bst. a ParlG). Der Zweitrat kann die Motion allerdings auch 
auf Antrag des Bundesrates oder der vorberatenden Kommission abän-
dern und sie so nochmals in den Erstrat bringen (Art. 121 Abs. 3 Bst. b 
ParlG). Wenn der erste Rat der Motion anschliessend zustimmt, wird sie 
ebenfalls dem Bundesrat überwiesen (Art. 121 Abs. 4 ParlG). Erfah-
rungsgemäss vergeht mindestens ein Jahr bis zur Annahme der Motion 
durch beide Räte (Graf, 2007, S. 12). Demgegenüber gilt eine Motion als 
definitiv erledigt, wenn ein Rat entweder die Motion oder deren Änderung 
durch den Zweitrat ablehnt (Art. 121 Abs. 2, Abs. 3 Bst. a & Abs. 4 
ParlG). Analog zu den anderen Vorstössen wird auch die Motion abge-
schrieben, wenn sie nach der Einreichung nicht innerhalb von zwei Jah-
ren abschliessend vom Rat behandelt wurde oder sofern der Urheber 
der Motion nicht mehr Mitglied des Rates ist und kein anderes Ratsmit-
glied dessen Urheberschaft übernimmt (Art. 119 Abs. 5 ParlG). 

Da sich diese Masterarbeit ausschliesslich den Erklärungsfaktoren für 
die Annahme bzw. Ablehnung von Motionen widmet, beschränkt sich 
dieses Unterkapitel auf das parlamentarische Verfahren bis zu diesem 
Punkt. Die weitere Behandlung der angenommenen Motionen wird in Art. 
120 Abs. 1-2 und 122 ParlG definiert. 

2.5.4 Abgrenzung von den anderen parlamentarischen Instru-
menten 

Im Vergleich zum Postulat (vgl. Kapitel 2.4.1) sind Übereinstimmungen 
erkennbar: Die Verbindlichkeit von Motion und Postulat ist identisch 
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(Graf et al., 2014, S. 850). Zudem beinhalten beide Vorstossarten einen 
Auftrag an den Bundesrat. Bei diesem Punkt beginnen allerdings auch 
die Unterschiede: Während das Postulat lediglich eine Überprüfung samt 
Bericht fordern kann, beantragt die Motion eine Erlassvorlage oder eine 
Massnahme. Daraus ergibt sich beim Postulat eine grössere Freiheit für 
den Bundesrat als bei der Motion (Wagner, 1990, S. 87). Dies hat zur 
Folge, dass der Auftrag eines Postulates problemlos auch als Motion 
eingereicht werden könnte. Umgekehrt kann allerdings der Inhalt einer 
Motion nicht in ein Postulat verpackt werden, da ein Postulat keine kon-
kreten Massnahmen fordern darf (Graf et al., 2014, S. 850). Dies hätte 
sich aufgrund des einfacheren Verfahrens angeboten: Denn die Motion 
benötigt die vorgängige Zustimmung beider Räte, während das Postulat 
schon nach der Annahme im Rat des Urhebers überwiesen wird. Ein 
wesentlicher Unterschied besteht zudem darin, dass die Motion im Ge-
gensatz zum Postulat nach Einreichung noch abgeändert werden kann. 
Als teuerste Vorstossart kostet den Bundesrat die Beantwortung eines 
Postulates (4‘310 CHF) durchschnittlich 360 Franken mehr als bei der 
Motion mit 3‘950 CHF (PVK, 1999, S. 3321). 

Von der Interpellation und Anfrage (vgl. Kapitel 2.4.2) grenzt sich die Mo-
tion in ganz grundsätzlicher Weise ab, denn es handelt sich bei Ersteren 
lediglich um Frageinstrumente. Im Unterschied zur Motion können Inter-
pellationen und Anfragen dringlich erklärt werden, sind allerdings nach 
deren Einreichung nicht mehr abänderbar. Auch das Verfahren unter-
scheidet sich: Auf der einen Seite gelangen Interpellation und Anfrage 
ohne Überweisung durch das Parlament direkt an den Bundesrat. Zu-
dem kommt nachher – wenn überhaupt – nur die Interpellation zur Dis-
kussion in den Rat, die parlamentarische Behandlung einer Anfrage ist 
nicht vorgesehen. Auf der anderen Seite benötigt die Motion aufgrund 
ihrer grösseren Auswirkungen sogar eine Mehrheit in beiden Räten, um 
überhaupt erst überwiesen zu werden. Die beiden Frageinstrumente sind 
mit der Antwort der Regierung bereits erledigt. Diese Stellungnahme des 
Bundesrates wird später vielfach Ausgangspunkt einer neuen Motion 
(Wagner, 1990, S. 91). Im Unterschied zur Motion sind die durchschnitt-
lichen Kosten für die Beantwortung von Interpellationen höher (4‘280 
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CHF) und bei Anfragen mit 3‘760 CHF etwas tiefer (PVK, 1999, S. 3321-
3322).  

Die parlamentarische Initiative (vgl. Kapitel 2.4.3) unterscheidet sich von 
der Motion und den weiteren parlamentarischen Vorstössen in erster Li-
nie durch den Adressat und das Verfahren: „Im Gegensatz zur Motion, 
die lediglich den Anstoss zur Rechtssetzung gibt und die Ausarbeitung 
des Erlassentwurfs dem Bundesrat überlässt, ermöglicht die parlamenta-
rische Initiative dem Parlament, den Rechtssetzungsprozess von Anfang 
bis Ende in eigener Regie zu führen“ (Graf, 1991a, S. 211). Lüthi sieht 
darin eine Effizienz- und Transparenzsteigerung, indem bei der parla-
mentarischen Initiative das vorparlamentarische Verfahren quasi „ins 
Parlament hineinverlegt“ wird (2009, S. 367). Dieser Unterschied führt 
auch zu Differenzen beim Anwendungszweck: Während insbesondere 
die Motion die richtige Form ist, „neue Ideen in das Gesetzgebungsver-
fahren einzubringen“, fungiert die parlamentarische Initiative als „Notven-
til für Fälle, in denen die Regierung ein Gesetzgebungsverfahren nicht 
wie vom Parlament gewünscht vorantreibt“ (Müller, 2007, S. 6). In die-
sem Sinne ist die parlamentarische Initiative subsidiär zur Motion sowie 
zusätzlich zum Antragsrecht im Parlament. Die Verfahren der beiden In-
strumente unterscheiden sich bereits dahingehend, dass die parlamenta-
rische Initiative eine Vorberatung durch die Kommission erfordert, wäh-
rend dies bei der Motion lediglich ausnahmsweise der Fall ist. Sie haben 
anschliessend gemeinsam, dass für die Überweisung an den Bundesrat 
die Zustimmung beider Räte bzw. Kommissionen gefordert wird. Im Ver-
gleich zum Postulat, zur Interpellation und Anfrage sowie allgemein zu 
Parlamenten anderer Länder limitiert diese zusätzliche Hürde den Erfolg 
von Motionen und parlamentarischen Initiativen (Schwarz et al., 2011, S. 
131). Im Gegensatz zur Motion kann der Bundesrat bei der parlamenta-
rischen Initiative nicht schon vor dem Entscheid im Parlament Stellung 
nehmen, sondern erst nach der Überweisung im Rahmen des Vernehm-
lassungsverfahrens. 
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3 EMPIRISCHE STUDIE ZUM ERFOLG VON MOTIONEN 

Das Schweizer Parlament ist „das Alpha und das Omega des Gesetzge-
bungsprozesses: Bedeutsam ist sein Einfluss zu Beginn, weil die Räte, 
vornehmlich über das Instrument der Motion, verbindliche Aufträge zur 
Neuerung oder Veränderung der Gesetzgebung erteilen“ (Linder & Muel-
ler, 2017, S. 251). Diese empirische Studie untersucht die Erklärungsfak-
toren für den Erfolg bzw. Misserfolg von Motionen anhand eines explora-
tiven Ansatzes: Als quantitative Analyse stützt sie sich demnach nicht 
auf eine Theorie und daraus hergeleitete Hypothesen, sondern will in 
erster Linie die in den Daten enthaltenen Strukturen sowie Muster entde-
cken und identifizieren (Diaz-Bone & Weischer, 2015, S. 74). 

Aufgrund der riesigen Anzahl ist eine Untersuchung aller eingereichten 
Motionen im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich. Erstens be-
schränkt sich die vorliegende Analyse deshalb auf eine einzelne Legisla-
turperiode, wie dies in ähnlichen Studien üblich ist (z. B. Jegher & Lan-
franchi, 1996; Schwarz et al., 2011; Zehnder, 1988). Untersucht wird 
folglich die letzte vollständig abgeschlossene 49. Legislaturperiode von 
05. Dezember 2011 bis 29. November 2015. Um mögliche Verzerrungen 
der Ergebnisse durch eine unterschiedliche Zusammensetzung des Par-
lamentes vor und nach Erneuerungswahlen zu verhindern, setzt die Ana-
lyse zweitens den Fokus auf diejenigen Motionen, die in dieser 49. Le-
gislatur eingereicht und vor Ende dieser Legislaturperiode auch bereits 
wieder abschliessend behandelt wurden. Auch diese Abgrenzung ist üb-
lich (z. B. Vatter & Wirz, 2015, S. 20; Zehnder, 1988, S. 46). Damit wer-
den zudem jene Motionen nicht in die Analyse integriert, die vor der An-
nahme oder Ablehnung durch das Parlament zurückgezogen oder abge-
schrieben wurden. Ebenfalls nicht Untersuchungsgegenstand sind drit-
tens jene Motionen, die entweder vom Zweitrat inhaltlich umfassend ab-
geändert oder vom gesamten Parlament nur teilweise überwiesen wur-
den (Motionen 13.3002, 13.3616 & 14.4156). Insgesamt würde dies al-
lerdings immer noch einen Umfang von beinahe 700 Motionen bedeuten 
(vgl. Tabelle 3). Aus diesem Grund konzentriert sich die Analyse viertens 
auf die Motionen der acht Themenfelder Bildung, Europapolitik, Migrati-
on, Sicherheitspolitik, Staatspolitik, Verkehr, Kultur und Steuer. Diese 
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Selektion basiert hauptsächlich auf zwei Kriterien: Einerseits sollen mit 
den Motionen in den ausgewählten Themenfeldern alle sieben Departe-
mente vertreten sein und durch den staatspolitischen Bereich auch die 
Bundeskanzlei integriert werden. Andererseits sollen die einzelnen The-
menfelder vergleichsweise nicht übermässig viele Motionen auf sich ver-
einen, damit eine vielfältige Ausgewogenheit erreicht werden kann. Un-
tersuchungsgegenstand sind demnach 263 eingereichte Motionen. 

Situation der Motion eingereicht  eingereicht & erledigt 
Im Rat angenommen 267 16.3%  212 21.4% 
Im Rat abgelehnt – Erstrat 532 32.4%  357 36.0% 
Im Rat abgelehnt – Zweitrat 207 12.6%  127 12.8% 
Zurückgezogen 250 15.2%  125 12.6% 
Abgeschrieben: 2 Jahre vorbei 316 19.2%  165 16.6% 
Abgeschrieben: Urheber weg 55 3.3%  6 0.6% 
Hängig (Stand: 16.06.2018) 15 0.9%  - 0.0% 
Total 1642 100.0%  992 100.0% 
Datenquelle: Parlamentswebsite 

Tabelle 3: Überblick über die in der 49. Legislaturperiode eingereichten  
(und erledigten) Motionen 

 

Für die empirische Studie dieser Masterarbeit ist eine ausführliche Erklä-
rung des angewendeten methodischen Vorgehens von grosser Bedeu-
tung. Nach dem Unterkapitel zur Methodik folgt direkt das Unterkapitel 
mit den Ergebnissen der Analyse. 

3.1 Methodisches Vorgehen 

Die gesetzlichen und reglementarischen Grundlagen gewähren dem Ur-
heber einen gewissen Freiraum bei der Gestaltung der Motion. Aus die-
sem Grund und wegen der unterschiedlichen Eigenschaften der Urheber 
ergibt sich eine Vielzahl von unabhängigen Variablen. Im Folgenden 
werden sie in die vier thematischen Blöcke formale Variablen, charakte-
ristische Variablen, inhaltliche Variablen und parlamentarische Variablen 
unterteilt und detaillierter beschrieben. Anschliessend wird auf die Ope-
rationalisierung der abhängigen Variable näher eingegangen und die 
Analysemethode samt Datenerhebung erläutert. 
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3.1.1 Unabhängige formale Variablen 

Seit der Einführung des Parlamentsgesetzes 2003 werden gemäss Lüthi 
(2017, S. 176) die von den parlamentarischen Kommissionen selber ein-
gereichten Vorstösse prioritär behandelt. Bei der Variable Art der Moti-
on wird deshalb kategorial unterschieden, wer die Motion nach Art. 119 
Abs. 1 ParlG eingereicht hat: 

• Motion von der Mehrheit einer Kommission (Kommissionsmotion) 

• Motion von einer Fraktion (Fraktionsmotion) 

• Motion von einem Ratsmitglied (Einzelmotion) 

Der National- und Ständerat unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht (vgl. 
Kapitel 2.1.1). Dabei hat sich in der Praxis erwiesen, dass der Erstrat 
sich in rund „zwei Dritteln der Fälle am Schluss durchsetzt“ (Vatter, 2016, 
S. 330). Dementsprechend wird bei der Variable Einreichungsrat kate-
gorial festgehalten, ob die Motion im Nationalrat oder im Ständerat ein-
gereicht wurde. In diesem Kontext könnte allenfalls auch der Einrei-
chungszeitpunkt entscheidend sein. Diese kategoriale Variable erfasst, 
ob die Motionen innerhalb der Legislaturperiode von 2011 bis 2013 eher 
früh bzw. von 2014 bis 2015 eher spät eingereicht wurden.  

Um seine eigene Motion bereits vor der parlamentarischen Beratung 
breiter abzustützen, kann der Urheber die Motion vor Einreichung von 
Mitunterzeichnern unterschreiben lassen (Art. 29 Abs. 1 GRN; Art. 25 
Abs. 1 GRS). Daraus ergeben sich zwei weitere unabhängige Variablen 
für die Einzelmotion: Erstens könnte demnach die Anzahl der Mitunter-
zeichner einen Einfluss auf den Erfolg haben. Um den Vergleich über 
beide Räte hinweg zu ermöglichen, wird die Anzahl der Mitunterzeichner 
in Relation zur jeweiligen Ratsgrösse gesetzt. Zweitens könnte sich zu-
dem die Anzahl der Mitunterzeichner-Fraktionen auf den Erfolg von 
Motionen auswirken: Von wie vielen verschiedenen Fraktionen stammen 
die Ratsmitglieder, welche die Motion vorgängig mitunterzeichnet ha-
ben? Ein fraktionsloser Mitunterzeichner gilt nicht als eigene Fraktion. Da 
nur bei Motionen von Ratsmitgliedern Angaben über die Anzahl Mitun-
terzeichner erfolgen, weisen Kommissions- und Fraktionsmotionen bei 
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diesen beiden metrischen Variablen wie bei Sigrist (1983, S. 15) fehlen-
de Werte auf.  

Nach der Einreichung der Motion muss der Bundesrat den Räten grund-
sätzlich bis zum Anfang der nächsten Session die Annahme bzw. Ableh-
nung beantragen (Art. 121 Abs. 1 ParlG). Die Erarbeitung dieser Stel-
lungnahmen wird allerdings von der Bundesverwaltung übernommen, 
bevor der Bundesrat sie dann offiziell verabschiedet. Aus diesem Grund 
und analog zu Sigrist (1983, S. 16) wird als letzte Variable dieses Blocks 
die jeweils zuständige Behörde in die Analyse aufgenommen. Neben 
der Bundeskanzlei (BK) beinhaltet diese Variable als Ausprägungen alle 
sieben Departemente: 

• EDA – Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegen-
heiten 

• EDI – Eidgenössisches Departement des Innern 

• EJPD – Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

• VBS – Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport 

• EFD – Eidgenössisches Finanzdepartement 

• WBF – Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (bis 2012: EVD – Eidgenössisches Volkswirtschaftsde-
partement) 

• UVEK – Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation 

3.1.2 Unabhängige charakteristische Variablen 

Im Parlament hat keine Partei bzw. Fraktion alleine eine Mehrheit (Linder 
& Mueller, 2017, S. 264-267). Es existieren zudem auch keine fixen Koa-
litionen, in denen bestimmte Fraktionen dauerhaft zusammenarbeiten; 
vielmehr setzen sie je nach Thema auf unterschiedliche Koalitionen, um 
ein Geschäft mit der nötigen Mehrheit durchzubringen (Golder et al., 
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2011, S. 38). Die unabhängige Variable politischer Ursprung der Mo-
tion bezieht sich deshalb auf die fraktionspolitische Herkunft des Urhe-
bers und gibt an, zu welcher Fraktion das entsprechende Ratsmitglied 
gehört bzw. welche Fraktion die Motion direkt eingereicht hat. Da bei 
Kommissionsmotionen die Mehrheit der Kommission entscheidend ist, 
weisen Motionen von Kommissionen bei dieser Variable keinen Wert auf. 
Die Fraktion kann in zweifacher Hinsicht auch metrisch operationalisiert 
werden: Auf der einen Seite kann jeder Fraktion einen Wert auf der 
Links-Rechts-Skala zugeordnet werden. Diese Werte stützen sich auf die 
eigenen Positionierungen von Parteiwählenden im Rahmen des Wahlba-
rometers in der Mitte der 49. Legislaturperiode (Longchamp et al., 2014, 
S. 48). Auf der anderen Seite ist jede Fraktion im Parlament unterschied-
lich stark und hält unterschiedlich viele Sitze. Die Fraktionsstärke im Par-
lament wird als prozentualer Anteil aller 246 Sitze definiert. Motionen von 
fraktionslosen Ratsmitgliedern erhalten den Wert „fraktionslos“ und keine 
Position auf der Links-Rechts-Skala. In diesem Kontext ist zusätzlich die 
kategoriale Frage relevant, ob es sich um eine Regierungsfraktion han-
delt, d. h. ob die entsprechende Partei in der 49. Legislaturperiode min-
destens ein Bundesratsmitglied stellte. Eine solche Unterscheidung wur-
de bereits bei Jegher und Lanfranchi (1996, S. 63-64) gemacht. Die ent-
sprechenden Ausprägungen aller Fraktionen bei den aufgeführten Vari-
anten dieser Variable sind in Tabelle 4 zusammengestellt. 

Fraktion Position Stärke Bundesrat 
Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei 5.5 4.1% ja 
Fraktion CVP/EVP 5.4 17.9% ja 
FDP-Liberale Fraktion 5.6 16.7% ja 
Grüne Fraktion 3.2 6.9% nein 
Grünliberale Fraktion 4.5 5.7% nein 
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 7.2 25.2% ja 
Sozialdemokratische Fraktion 2.9 23.2% ja 
fraktionslos - 0.4% nein 

Auf der Skala zur Position vom 04.09.2013 bedeutet 0 = ganz links und 10 = ganz rechts.  
Datenquellen: Longchamp et al (2014, S. 48), Parlamentswebsite 

Tabelle 4: Fraktionen der 49. Legislaturperiode mit ihrer Position auf der 
Links-Rechts-Skala, ihrer Sitzanzahl im Verhältnis zu den 246 Ratsmitgliedern 

sowie dem Status als Bundesratsfraktion 
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Jegher und Linder (1998, S. 49-50) haben festgestellt, dass Frauen im 
Parlament einerseits prozentual weniger Anträge stellen als Männer, da-
für andererseits aber eine höhere Erfolgsquote aufweisen. Dementspre-
chend wird auch in der vorliegenden Masterarbeit die Variable Ge-
schlecht des Urhebers integriert, um zwischen Männern und Frauen zu 
unterscheiden. Ebenfalls von Interesse ist diesbezüglich die Frage, wie 
alt der Urheber ist und wie lange er bereits im Parlament sitzt. Aus die-
sem Grund komplettieren die beiden metrischen Variablen Alter bei Ein-
reichung und Amtsjahre bei Einreichung die persönlichen Eigenschaf-
ten von Urhebern. Motionen von Kommissionen und Fraktionen können 
bei diesen drei Variablen mangels eines einzelnen Urhebers keinen Wert 
aufweisen. 

Aus dem gleichen Grund erhalten Fraktions- und Kommissionsmotionen 
auch bei der Variable Kanton des Urhebers keinen Wert. Sigrist (1983, 
S. 15 & 26) operationalisiert diesen Punkt mit der Anzahl eidgenössi-
scher Parlamentarier des betreffenden Kantons sowie mit dessen Bevöl-
kerungsgrösse. Für die vorliegende Analyse wird der Kanton, aus wel-
chem der Urheber der Motion stammt, auf drei verschiedene Arten ope-
rationalisiert: Erstens wird die Bevölkerungszahl der Kantone verwendet, 
da diese gemäss Art. 149 Abs. 4 BV und Art 16-17 BPR für die Vertei-
lung der Nationalratssitze auf die Kantone massgebend ist. Berücksich-
tigt wird für die Untersuchung die Wohnbevölkerung in der Mitte der 49. 
Legislaturperiode, d. h. Ende 2013. Zweitens wird auf der Basis von 
Ladner (2004, S. 384) zwischen städtischen und ländlichen Kantonen 
unterschieden. Drittens können die Kantone anhand ihrer finanziellen 
Mittel klassiert werden. Das Ressourcenpotenzial eines jeden Kantons 
im Vergleich zum durchschnittlichen Wert aller Kantone ergibt im Rah-
men der Berechnung des Finanzausgleichs einen spezifischen Ressour-
cenindex pro Kanton (Eidgenössische Finanzverwaltung, 2016, S. 29). 
Ein Ressourcenindex von unter 100 ist gleichbedeutend mit einem res-
sourcenschwachen, ein Wert über 100 steht für einen ressourcenstarken 
Kanton. Für die vorliegende Analyse wird der Ressourcenindex von 2015 
als Ende der Legislaturperiode verwendet, da in die Index-Berechnung 
die Vorjahre miteinbezogen werden. Die Ausprägungen der Kantone bei 
diesen drei Varianten der Variable sind in Tabelle 5 ersichtlich. Sigrist 
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(1983, S. 10) vermutet bei dieser Variable eine Bevorzugung von Vor-
stössen aus Kantonen mit grösserem politischen Gewicht. 

Kanton Bevölkerungszahl 2013 Stadt/Land Ressourcenindex 2015 
Aargau 636‘362 ländlich 89.2 
Appenzell Ausserrhoden 53‘691 ländlich 84.4 
Appenzell Innerrhoden 15‘778 ländlich 82.8 
Basel-Landschaft 278‘656 ländlich 100.1 
Basel-Stadt 189‘335 städtisch 143.6 
Bern 1‘001‘281 städtisch 74.3 
Freiburg 297‘622 ländlich 77.0 
Genf 469‘433 städtisch 144.9 
Glarus 39‘593 ländlich 68.9 
Graubünden 194‘959 ländlich 81.4 
Jura 71‘738 ländlich 62.7 
Luzern 390‘349 städtisch 79.6 
Neuenburg 176‘402 städtisch 88.1 
Nidwalden 41‘888 ländlich 130.5 
Obwalden 36‘507 ländlich 86.9 
Schaffhausen 78‘783 ländlich 101.9 
Schwyz 151‘396 ländlich 165.9 
Solothurn 261‘437 ländlich 78.3 
St. Gallen 491‘699 städtisch 79.0 
Tessin 346‘539 städtisch 98.5 
Thurgau 260‘278 ländlich 77.4 
Uri 35‘865 ländlich 61.6 
Waadt 749‘373 städtisch 106.5 
Wallis 327‘011 ländlich 68.8 
Zug 118‘118 städtisch 261.4 
Zürich 1‘425‘538 städtisch 119.5 
Datenquellen: Bundesamt für Statistik (2017), Ladner (2004, S. 384), Eidgenössische Finanzverwaltung (2017) 

Tabelle 5: Die 26 Kantone mit ihrer Bevölkerungszahl, der Unterscheidung 
zwischen ländlichen und städtischen Kantonen sowie dem Ressourcenindex 

 

3.1.3 Unabhängige inhaltliche Variablen 

Da eine Motion sowohl die Vorlage eines Erlassentwurfes als auch das 
Treffen einer Massnahme beauftragen kann (Art. 120 Abs. 1 ParlG), um-
fasst eine erste Variable in diesem Block den inhaltlichen Auftrag der 
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Motion. Dabei werden die Motionen nach den folgenden Kategorien ge-
gliedert: 

• Entwurf zu einem neuen Erlass bzw. zur Änderung eines beste-
henden Erlasses der Bundesversammlung vorlegen (Gesetzes- 
oder Verfassungsstufe) 

• Massnahme treffen (Verordnungsstufe und weitere Massnahmen) 

• Beides: Entweder erfordert die Umsetzung der Motion sowohl ei-
nen Erlassentwurf als auch eine Massnahme oder der Urheber 
lässt die Art der Umsetzung bewusst offen. 

Der Inhalt bzw. der Auftrag einer Motion kann in diesem Kontext auch 
unterschiedlich radikal gestaltet sein. Bei der Variable Radikalität der 
Motion werden die untersuchten Motionen den kategorialen Werten 
nicht radikal oder radikal zugeteilt. Unter diese Kategorie fallen Motio-
nen, wenn deren Inhalt einen Eingriff in die Grundrechte forciert, gravie-
rende Auswirkungen bspw. auf die Aussenbeziehungen der Schweiz 
aufweist oder eine rabiate Massnahme – bspw. ein Notrecht – zur Folge 
hat. Als Beispiel für ein radikales Anliegen kann die Motion 12.3126 von 
Pierre Rusconi genannt werden, welche die Kündigung des Schengen-
Abkommens fordert. 

Mit dem Inhalt der Motion ist auch die metrische Variable der Länge des 
Auftrags der Motion verbunden. Sie wird mit der Anzahl Zeichen des 
Wortlauts operationalisiert (mit Leerzeichen). Gemäss beiden Ratsreg-
lementen darf der Wortlaut einer Motion keine Begründung enthalten 
(Art. 26 Abs. 1 GRN; Art. 22 Abs. 1 GRS). Eine im Nationalrat einge-
reichte Motion muss nicht, kann aber mit einer gesonderten Begründung 
als Ergänzung zum Wortlaut versehen werden (Art. 26 Abs. 2 GRN). In 
der Praxis wird diese Möglichkeit grundsätzlich genutzt, zumal bei im 
Ständerat eingereichten Motionen eine separate Begründung mit Be-
schluss vom 21. Juni 2013 verpflichtend ist (Art. 22 Abs. 2 GRS). Dem-
nach beinhaltet die nächste Variable die Länge der Begründung der 
Motion, die ebenfalls metrisch anhand der Zeichenanzahl gemessen 
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wird (mit Leerzeichen). Falls die Motion ohne Begründung eingereicht 
wurde, zählt die Begründung null Zeichen. 

Neben einer unterschiedlichen Länge können die Motionen auch argu-
mentativ verschieden aufgebaut sein. Bei der metrischen Variable An-
zahl der Argumente der Motion werden folglich in der Motion und de-
ren Begründung die Argumente für den Auftrag der Motion gezählt. Da-
bei liegt der Fokus auf den konkreten Argumenten zur Begründung, wa-
rum die Motion angenommen werden sollte. Nach Möglichkeit werden 
ähnliche und zusammenhängende Argumente gruppiert.2 Hinzugefügte 
Anekdoten und weitere Argumente, die allgemein zum Thema, aber nicht 
explizit zur fraglichen Entscheidung erfolgen, werden hier nicht berück-
sichtigt.3 Solche Anmerkungen bleiben allerdings nicht gänzlich von der 
Analyse exkludiert, da sie sich messbar auf die Länge der Motion aus-
wirken.  

Zudem kann für den Erfolg von Motionen unter Umständen relevant sein, 
ob sich das Parlament mit dem entsprechenden Thema der Motion be-
reits in anderen Geschäften befasste bzw. gerade befasst. Die Variable 
inhaltliche Übereinstimmung mit anderen parlamentarischen Vor-
stössen fasst die drei folgenden Möglichkeiten zusammen: 

• Wiederaufnahme/Weiterentwicklung eines bestehenden parlamen-
tarischen Vorstosses 

• Gleichzeitige Einreichung mehrerer Vorstösse mit gleichlautendem 
Inhalt (z. B. Art. 2 Abs. 3 Bst. b ParlG) 

• Gleichzeitige Einreichung mit einem inhaltlich ergänzenden Vor-
stoss 

                                      
2 Das einzige Argument der Motion 11.4104 ist bspw. die unbefriedigende Situation mit dem Mangel 
an Fachpersonen, da die zusätzlich genannten Punkte Lohnentwicklung und Zuwanderung direkt von 
dieser Ausgangsproblematik abhängen und deshalb keine weiteren Argumente darstellen. 
3 Bei der Begründung zur Motion 11.4104 wird bspw. kurz auf eine Studie zu den Interessen der Stu-
dierenden eingegangen. Deren Ergebnisse liefern allerdings kein explizites, zusätzliches Argument für 
die Frage, ob das Bildungssystem in den Mint-Fächern generell gestärkt werden soll. 
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3.1.4 Unabhängige parlamentarische Variablen 

Mit parlamentarischen Variablen werden diejenigen unabhängigen Vari-
ablen bezeichnet, die sich innerhalb der Beratung im Parlament abspie-
len. Zuerst fragt die Variable Rede ganz grundsätzlich, ob im Parlament 
der Urheber zu seiner Einzelmotion oder der Fraktionssprecher zur eige-
nen Fraktionsmotion bzw. ein oder mehrere Kommissionssprecher zur 
Kommissionsmotion sprachen. Denn erst seit dem 21. Juni 2013 ist mit 
Art. 6 Abs. 4 ParlG festgehalten, dass vor der Abstimmung über die Mo-
tion deren Urheber die Gelegenheit zur mündlichen Begründung erhalten 
muss (vgl. Kapitel 2.5.2). Gründe für ein fehlendes Votum können zudem 
der absichtliche Verzicht auf die Rede durch den Urheber oder seine 
Abwesenheit während der entsprechenden Debatte sein. Eine weitere 
Variable in diesem Block ist die Länge der Rede des Urhebers. Im Na-
tionalrat ist die Redezeit für den Urheber einer Motion gemäss Art. 44 
Abs. 2 GRN auf fünf Minuten beschränkt, in welchen je nach Sprech-
tempo mehr oder weniger gesagt werden kann. Im Gegensatz dazu 
kennt der Ständerat keine solche Begrenzung, was bezüglich dieser Va-
riable ebenfalls zu grösseren Unterschieden führen kann. Die Länge der 
ersten Rede des Urhebers in Bezug auf seine Motion wird demnach met-
risch mit der Anzahl Zeichen des Redetextes gemessen (mit Leerzei-
chen). Wenn bei einer Kommissions- oder Fraktionsmotion mehr als ein 
Kommissions- bzw. Fraktionssprecher definiert wurden, wird die durch-
schnittliche Länge ihrer Reden verwendet. Wenn die Behandlung einer 
Motion in eine andere Debatte integriert wurde, umfasst die Länge ledig-
lich denjenigen Teil der Rede, in welchem konkret über die Motion ge-
sprochen wird. 

Das empirische Ergebnis der Studie von Jegher und Linder (1998, S. 49-
50) gilt nicht nur für Frauen bzw. für die Geschlechtsvariable in Kapitel 
3.1.2: Auch nicht-deutschsprachige Ratsmitglieder stellen weniger An-
träge, sind dafür aber überdurchschnittlich erfolgreich. Gemäss Art. 8 
Abs. 1 SpG kann jedes Mitglied im Rat eine beliebige Landessprache 
verwenden. Demzufolge bildet auch die Sprache der Rede des Urhe-
bers eine unabhängige Variable. Sie unterscheidet kategorial zwischen 
den offiziellen Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und 
Rätoromanisch (Art. 4 BV). Die zusätzliche Ausprägung Mehrsprachig 
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tritt ein, wenn der Urheber in seiner Rede mehr als eine Sprache anwen-
det. 

Auch unabhängig von der Sprache, vom Sprechtempo und von einer 
Redezeitbeschränkung können Ratsmitglieder während ihrer Rede eine 
unterschiedliche Menge an Inhalt übermitteln. Aus diesem Grund wird – 
wie bereits bei der Motion selber – die Anzahl der Argumente in der 
Rede als metrische Variable integriert.  

Das Ratsmitglied, welches für sich, für seine Fraktion oder für eine 
Kommission eine Motion im Rat vertritt, kann in seiner Rede die Motion 
auch über die schriftliche Begründung hinaus mit weiteren Ausführungen 
verteidigen. Deshalb wird hier zusätzlich die metrische Variable Anzahl 
neuer Argumente in der Rede des Urhebers eingefügt: Wie viele Ar-
gumente für den Auftrag, die nicht Bestandteil der schriftlichen Motions-
begründung waren, werden in der Rede zusätzlich ausgeführt? 

3.1.5 Abhängige Variable: Erfolg und Misserfolg einer Motion 

Der Erfolg bzw. Misserfolg werden auf zwei alternative Weisen messbar 
gemacht. Einerseits wird eine kategoriale Variable mit den folgenden 
Ausprägungen gebildet: 

• Misserfolg: Motion wurde abgelehnt 

• Erfolg: Motion wurde in beiden Räten angenommen 

Diese Operationalisierung ist an diejenige zur Analyse des Erfolgs bei 
parlamentarischen Initiativen von Vatter und Wirz (2015) angelehnt. Al-
lerdings galt dort die parlamentarische Initiative nicht bereits nach der 
Zustimmung im Parlament als erfolgreich, sondern erst mit der definiti-
ven Annahme des daraus entstandenen Erlasses durch National- und 
Ständerat (ebd., S. 24). Für die Analyse von Motionen würde dies ers-
tens den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen. Zweitens ist die An-
nahme der Motion im Parlament notwendig, damit der Bundesrat über-
haupt zur Verarbeitung des Auftrages ansetzt. Drittens zielen Motionen 
nicht nur auf neue oder zu ändernde Erlasse, sondern oft auch auf Mas-
snahmen des Bundesrates ab. Eine Vereinheitlichung dieser zwei unter-
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schiedlichen Arten des Erfolges würde sich dementsprechend schwierig 
gestalten. 

Andererseits wird im Sinne einer zusätzlichen und detaillierteren Mes-
sung der Erfolg von Motionen als metrische Variable anhand des exak-
ten Stimmverhältnisses bei der Schlussabstimmung im Rat operationali-
siert. Liegen die Ja-Stimmen im Verhältnis zu allen anwesenden Stim-
menden im Rat über 50 Prozent (ohne Enthaltungen), bedeutet dies die 
Zustimmung zur Motion (Art. 159 Abs. 2 BV). Aufgrund des speziellen 
Verfahrens (vgl. Kapitel 2.5.3) sind für die Berechnung des Stimmver-
hältnisses folgende Konstellationen möglich: 

• Wenn der Erst- und Zweitrat die Motion annehmen, wird der 
Durchschnitt der Stimmverhältnisse beider Räte verwendet. 

• Wenn der Erstrat die Änderung der Motion durch den Zweitrat an-
nimmt, wird der Durchschnitt der Stimmverhältnisse beider Räte 
verwendet. Das vorgängig zustimmende Verhältnis des Erstrates 
zur unveränderten Motion entfällt. 

• Wenn der Erstrat die Motion ablehnt, wird dieses Stimmverhältnis 
verwendet. 

• Wenn der Zweitrat die Motion ablehnt, wird dieses Stimmverhältnis 
verwendet. Das zustimmende Verhältnis im Erstrat entfällt. 

• Wenn der Erstrat die Änderung der Motion durch den Zweitrat ab-
lehnt, wird das Stimmverhältnis des Erstrates verwendet. Das zu-
stimmende Verhältnis im Zweitrat entfällt. 

• Bei gleichlautenden Motionen, die von der entsprechenden Kom-
mission beider Räte parallel eingereicht wurden, wird das Stimm-
verhältnis des jeweiligen Erstrates verwendet. 

Diese metrische Variante kann allerdings nicht alle 263 untersuchten 
Motionen integrieren, da teilweise gar kein Abstimmungsergebnis vor-
liegt. Die Ursache dafür liegt in Art. 78 Abs. 4 ParlG: Es wird keine Ab-
stimmung durchgeführt, wenn aus dem Parlament, den Kommissionen 
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oder dem Bundesrat kein gegensätzlicher Antrag erfolgt. Aus diesem 
Grund wird die metrische Operationalisierung der abhängigen Variable 
jeweils nur subsidiär für eine lineare Regression angewendet, wenn die 
logistische Regressionsanalyse vorgängig ein signifikantes Ergebnis 
ergibt. Signifikanz bedeutet hier, dass ein statistischer Zusammenhang 
nicht auf Zufälligkeit beruht, sondern im Rahmen der vorgängig definier-
ten Irrtumswahrscheinlichkeit liegt und damit in der Realität Gültigkeit 
besitzt (Diaz-Bone & Weischer, 2015, S. 365). 

3.1.6 Datenerhebung 

Die Datenerhebung für eine solch umfassende Analyse ist mit viel Auf-
wand verbunden. Noch sehr viel aufwändiger wäre sie ohne Curia Vista. 
Diese offizielle Geschäftsdatenbank des Schweizer Parlamentes enthält 
bei jeder Motion, die im Parlament beraten wurde, den direkten Link zum 
Amtlichen Bulletin und damit zu den Wortprotokollen aller Verhandlun-
gen und Beschlüsse in den eidgenössischen Räten (Parlamentswebsite, 
ohne Datum). Diese beiden Gefässe beinhalten die unmittelbaren Daten 
der Motionen zu den folgenden Variablen: 

• Art der Motion 

• Einreichungsrat 

• Einreichungszeitpunkt 

• Anzahl Mitunterzeichner 

• Zuständige Behörde 

• Politischer Ursprung der Motion 

• Geschlecht des Urhebers 

• Länge des Auftrags der Motion 

• Länge der Begründung der Motion 

• Rede 

• Länge der Rede des Urhebers 
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• Sprache der Rede des Urhebers 

• Erfolg einer Motion (= abhängige Variable)  

Bei mehreren Variablen sind stattdessen zusätzliche Schritte erforder-
lich: Für die Anzahl Mitunterzeichner-Fraktionen muss jedem Mitunter-
zeichner die richtige Fraktion zugeordnet werden. Zudem enthält Curia 
Vista zwar die Fraktion der Urheber einer Motion. Allerdings müssen die 
Positionen der Fraktion auf der Links-Rechts-Skala, die Fraktionsstärke 
und die Frage nach einem Bundesrat der entsprechenden Fraktion mit 
Hilfe von weiteren Quellen und Materialien erhoben werden. Gleiches gilt 
für den Kanton des Urhebers, dessen Bevölkerungszahl, räumlicher 
Charakter und finanzielle Ressourcenstärke. Davon betroffen sind aus-
serdem das Alter des Urhebers sowie die Anzahl seiner Amtsjahre bei 
der Einreichung. Die verwendeten Quellen sind die weiteren Inhalte der 
offiziellen Website des Schweizer Parlamentes, die Unterscheidung des 
räumlichen Charakters der Kantone nach Ladner (2004, S. 384), die 
Skala-Position der Fraktionen nach Longchamp et al. (2014, S. 48), die 
Eidgenössische Finanzverwaltung (2017) für den Ressourcenindex der 
Kantone sowie das Bundesamt für Statistik (2017) für die kantonalen 
Bevölkerungszahlen.  

Der Wortlaut der Motionen und der dazugehörenden Reden im Parla-
ment können wie erwähnt auf Curia Vista bzw. im Amtlichen Bulletin ein-
gesehen werden. Die folgenden sieben unabhängigen Variablen machen 
dennoch den mit Abstand grössten Teil der Datenerhebung aus, da die 
entsprechenden Ausprägungen jeder Motion nur anhand einer Inhalts-
analyse ermittelt werden können: 

• Inhaltlicher Auftrag der Motion 

• Radikalitätsgrad der Motion 

• Anzahl der Argumente der Motion 

• Inhaltliche Übereinstimmung mit bereits bestehenden Parlaments-
geschäften 
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• Anzahl der Argumente in der Rede des Urhebers 

• Anzahl neuer Argumente in der Rede des Urhebers 

Die Inhaltsanalyse als Datenerhebungsverfahren erfasst formale und in-
haltliche Merkmale von Texten, indem diese Merkmale direkt metrisch 
gezählt oder bei nicht-metrischen Variablen einer entsprechenden Kate-
gorie zugeteilt werden (Diaz-Bone & Weischer, 2015, S. 191). Für die 
vorliegende Inhaltsanalyse sind dabei die beiden Gütekriterien Objektivi-
tät und Reliabilität entscheidend: Die Datenerhebung muss unabhängig 
von subjektiven Eigenschaften des Kodierers erfolgen und eine Wieder-
holung der Messung durch dieselbe Person zu einem späteren Zeitpunkt 
sollte im Sinne der Reproduzierbarkeit zu denselben Ergebnissen führen 
(ebd., S. 201 & 294). Der gesamte Datensatz ist in Tabelle 35 im Anhang 
ersichtlich. 

3.1.7 Analysemethoden 

Die anhand dieses umfassenden Erhebungsverfahrens gesammelten 
Daten ermöglichen eine ebenso umfassende quantitative, statistische 
Analyse. Im Gegensatz zu einer qualitativen Methode mit einzelnen bzw. 
wenigen Fällen hat dies den Vorteil, dass dank den Grössenverhältnis-
sen eine generalisierbare Antwort auf die Fragestellung dieser Masterar-
beit generiert werden kann. Die Tatsache, dass der Erfolg von Motionen 
als abhängige Variable sowohl kategorial als auch metrisch operationali-
siert wird, erlaubt zwei verschiedene Arten von statistischen Regressi-
onsanalysen. Regressionen untersuchen Beziehungen zwischen abhän-
gigen und unabhängigen Variablen (Diaz-Bone & Weischer, 2015, S. 
343). Die Verwendung einer Regression dient der Beschreibung von 
quantitativen Zusammenhängen bezüglich Höhe und Signifikanz (ebd., 
S. 343). Mit anderen Worten wird dabei versucht, einen Sachverhalt (ab-
hängige Variable) durch einen oder mehrere andere Sachverhalte (un-
abhängige Variablen) zu erklären. Das Ziel ist damit die Entwicklung ei-
nes Regressionsmodells, das die Variation der abhängigen Variable zu 
einem möglichst grossen Anteil erklärt (Diaz-Bone, 2018, S. 190). Zu-
dem können dadurch die Wirkungen der einzelnen unabhängigen Vari-
ablen untereinander verglichen werden (ebd., S. 190). 
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In einem ersten Schritt erfolgt die binäre logistische Regressionsanalyse. 
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die abhängige Variable kategorial 
skaliert ist und lediglich zwei Ausprägungen aufweist (Diaz-Bone & Wei-
scher, 2015, S. 344). Diese logistische Variante basiert darauf, dass die 
Zusammenhänge nicht linear sind, sondern die unabhängigen Variablen 
je nach Grössenordnung unterschiedlich stark auf die abhängige Variab-
le einwirken (Diaz-Bone, 2018, S. 236). Als erste Anwendungsvoraus-
setzung darf keine hohe Multikollinearität vorliegen, d. h. die unabhängi-
gen Variablen „sollten untereinander nicht stark korrelieren“ (ebd., S. 
236). Hinzu kommt als zweite Voraussetzung, dass bei der abhängigen 
Variable der Misserfolg von Motionen nicht extrem häufiger vorkommt als 
der Erfolg oder umgekehrt (ebd., S. 236). 

Aufgrund der komplexen Konzeption sollte bei logistischen Regressionen 
die Interpretation der entsprechenden Logitkoeffizienten auf deren Vor-
zeichen und Signifikanz beschränkt sein (Diaz-Bone & Weischer, 2015, 
S. 346). Daher wird bei signifikanten Ergebnissen jeweils in einem zwei-
ten Schritt eine lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Konkret han-
delt es sich in der vorliegenden Masterarbeit um eine multiple lineare 
Regression, da den vielen unabhängigen Variablen lediglich eine abhän-
gige Variable gegenübersteht (ebd., S. 346). Im Unterschied zur logisti-
schen Regressionsanalyse wird hier von einem linearen Zusammenhang 
zwischen den unabhängigen Variablen als Erklärungsfaktoren und der 
abhängigen Variable als deren Ergebnis ausgegangen (Diaz-Bone, 
2018, S. 190). Deshalb setzt eine lineare Regression grundsätzlich met-
risch skalierte Variablen voraus (ebd., S. 190). Dennoch besteht die 
Möglichkeit, kategoriale Variablen als 0-1-kodierte Variablen in die linea-
re Regressionsanalyse aufzunehmen, da sie als sogenannte Dummy-
Variablen ein metrisches Skalenniveau aufweisen (ebd., S. 108-111 & 
190). In diesen Fällen sagen die entsprechenden Regressionskoeffizien-
ten aus, wie stark sich die Ausprägung der abhängigen Variable verän-
dert, wenn bei der unabhängigen Variable von einer zur anderen Katego-
rie gewechselt wird (ebd., S. 111). Somit kann bspw. untersucht werden, 
in welchem Ausmass sich die Erfolgschancen einer Motion zwischen 
weiblichen und männlichen Urhebern unterscheiden. Demzufolge wer-
den die Ausprägungen der in den Kapiteln 3.1.1 bis 3.1.4 aufgeführten 
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kategorialen Variablen als 0-1-kodierte Dummy-Variablen in die Analyse 
integriert, wie dies im Übrigen auch bei Vatter und Wirz (2015, S. 11) für 
die Erklärungsfaktoren des Erfolges von parlamentarischen Initiativen 
gehandhabt wurde. 

3.2 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse dargestellt und in-
terpretiert. Wegen der Vielzahl von unabhängigen Variablen können in-
nerhalb der vier thematischen Blöcke nicht alle Variablen gleichzeitig in 
die Regression miteinbezogen werden. Durch eine schrittweise Integrati-
on von jeweils wenigen thematisch ähnlichen Variablen werden deshalb 
verlässliche Ergebnisse angestrebt. Da sich die Einflüsse von den unab-
hängigen Variablen je nach Art der Motion unter Umständen stark unter-
scheiden können, werden nach Möglichkeit die Ergebnisse jeweils für 
Einzel- und Kommissionsmotionen separat ermittelt. Die dritte Einrei-
chungsart ist mit lediglich 23 Fraktionsmotionen zu klein und wird des-
halb nicht gesondert analysiert. Sofern die logistische Regression signifi-
kante Zusammenhänge ergibt, werden deren interpretierbaren Stärken in 
einem zweiten Schritt mit einer linearen Regressionsanalyse ermittelt. 
Wenn die logistische Regression wegen zu geringer Fallzahlen an ihre 
Grenzen stösst, werden ergänzende bivariate Kreuztabellen erstellt. 

3.2.1 Formale Erklärungsfaktoren 

In einem ersten Schritt wird mit einer logistischen Regression die Art der 
Motion analysiert (vgl. Tabelle 6). Dabei zeigt sich im Modell 1, dass die 
Kommissionsmotion mit hoher Signifikanz deutlich erfolgreicher ist als 
eine Einzelmotion (positiver Wert 1.842). Hinzu kommt, dass Fraktions-
motionen als Referenzkategorie gemäss Modell 2 ebenfalls signifikant 
erfolgloser sind als Kommissionsmotionen (negativer Wert -1.592). Zwi-
schen Fraktions- und Einzelmotionen bestehen keine signifikanten Un-
terschiede (keinen Asterisk hinter dem Wert 0.249). Die zusätzliche line-
are Regressionsanalyse bestätigt die gewonnenen Erkenntnisse und 
konkretisiert deren Stärke: Wenn dasselbe Anliegen mit einer Kommissi-
onsmotion statt einer Fraktions- oder Einzelmotion eingereicht wird, er-
zielt die Kommissionsmotion in der parlamentarischen Abstimmung im 
Durchschnitt eine 22 bzw. 23 Prozentpunkte höhere Zustimmung (vgl. 
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Tabelle 29 im Anhang). Die Einreichungsart gilt gemäss Vatter und Wirz 
auch bei parlamentarischen Initiativen als Erklärungsfaktor für deren Er-
folg: „Dieser Befund kann nicht überraschen, haben doch Kommissions-
vorstösse bereits vor ihrer Einreichung eine Mehrheit in der Kommission 
erreicht und dadurch im Prinzip anschliessend eine Hürde weniger zu 
überspringen“ (Vatter & Wirz, 2015, S. 24). 

Unabhängige Variablen Modell 1  Modell 2 

 B (SF)  B (SF) 
Kommissionsmotion 
(Ref: Einzelmotion) 

1.842*** 
(.321) 

  

Fraktionsmotion 
(Ref: Einzelmotion) 

.249 
(.485) 

  

Fraktionsmotion 
(Ref: Kommissionsmotion) 

  -1.592*** 
(.528) 

Nagelkerke’s R2 .177  .147 

Anzahl Fälle 263  86 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 6: Logistische Regression – Art der Motion 
 

Eine zweite logistische Regressionsanalyse in diesem Block untersucht 
den Einfluss des Einreichungsrates sowie des Einreichungszeitpunktes 
(vgl. Tabelle 7). Im Gegensatz zu Vatter & Wirz (2015, S. 28) sind Ein-
zel- und Kommissionsmotionen als parlamentarische Vorstösse nicht er-
folgreicher, wenn sie im Ständerat statt im Nationalrat eingereicht wer-
den. Bei der Einreichung erweist sich allerdings der Zeitpunkt als signifi-
kant: Einzelmotionen, die ab 2014 und damit in der zweiten Legislatur-
hälfte eingereicht werden, besitzen eine höhere Erfolgswahrscheinlich-
keit. Zur linearen Stärke dieses Zusammenhangs können keine weiteren 
Angaben gemacht werden, da die lineare Regression diesbezüglich kei-
ne signifikanten Ergebnisse enthält (vgl. Tabelle 30 im Anhang). 
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Unabhängige Variablen Einzelmotionen  Kommissionsmotionen 

 B (SF)  B (SF) 
Einreichung im Ständerat 
(Ref: Nationalrat) 

-.004 
(.453) 

 1.057 
(.713) 

Einreichung in 2014 - 2015 
(Ref: 2011 - 2013) 

.769** 
(.380) 

 -.416 
(.564) 

Nagelkerke’s R2 .034  .062 

Anzahl Fälle 177  63 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 7: Logistische Regression – Einreichungsart und -zeitpunkt 
 

Da Kommissions- und Fraktionsmotionen keine Mitunterzeichner ermög-
lichen, bezieht sich die folgende Regression nur auf Einzelmotionen (vgl. 
Tabelle 8). Aufgrund der vorliegenden Multikollinearität (vgl. Tabelle 28 
im Anhang) werden diese beiden Variablen getrennt betrachtet. Bei die-
ser Analyse zeigt sich, dass die Anzahl der Mitunterzeichner sowie die 
Anzahl der als Mitunterzeichner beteiligten Fraktionen keinen signifikan-
ten Erklärungsfaktor für den Erfolg oder Misserfolg von Einzelmotionen 
darstellen. Dies ist insofern überraschend, da sich Ratsmitglieder von 
diesem Instrument oftmals einen Vorteil erhoffen – wie bspw. Nationalrä-
tin Sylvia Flückiger-Bäni in der Rede zu ihrer Motion 13.3246: „Mit dieser 
Meinung stehe ich nicht alleine da, auch fraktionsübergreifend haben 
Kolleginnen und Kollegen diese Motion unterzeichnet“ (Flückiger-Bäni, 
2015). 

Unabhängige Variablen Einzelmotionen – Modell 1  Einzelmotionen – Modell 2 

 B (SF)  B (SF) 
Anzahl Mitunterzeichner 
(im Verhältnis zur Ratsgrösse) 

.020 
(.012) 

  

Anzahl Mitunterzeichner-
Fraktionen 

  .113 
(.078) 

Nagelkerke’s R2 .021  .018 

Anzahl Fälle 177  177 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 8: Logistische Regression – Anzahl Mitunterzeichner 
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Bei der Analyse der zuständigen Behörden werden methodenbedingt le-
diglich jene Behörden integriert, deren Anteil an Motionen über zehn 
Prozent aller Motionen liegt: Notwendig waren dadurch mehr als 26 Mo-
tionen pro zuständige Behörde. Dieses Kriterium erfüllen das EFD, 
EJPD, UVEK und WBF (vgl. Tabelle 9). Das Ergebnis ist bei zwei Depar-
tementen und nur für Motionen von Ratsmitgliedern signifikant: Einzel-
motionen, welche in die Zuständigkeit des EJPD oder des WBF fallen, 
weisen eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit auf als alle anderen Mo-
tionen von Ratsmitgliedern. Eine lineare Signifikanz dieses Zusammen-
hangs ist nicht vorhanden (vgl. Tabelle 30 im Anhang). 

Unabhängige Variablen Einzelmotionen  Kommissionsmotionen 

(Ref: alle Behörden) B (SF)  B (SF) 
EJPD -1.436** 

(.682) 
 -.799 

(.922) 

EFD -.174 
(.470) 

 -.329 
(.847) 

WBF -1.915* 
(1.079) 

 -.734 
(.871) 

UVEK -.103 
(.442) 

 -.357 
(.954) 

Nagelkerke’s R2 .080  .024 

Anzahl Fälle 177  63 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 9: Logistische Regression – zuständige Behörde 
 

3.2.2 Charakteristische Erklärungsfaktoren 

Bei den charakteristischen Variablen wird zunächst ermittelt, welchen 
Stellenwert die Fraktion hat, die hinter dem Urheber einer Einzelmotion 
steht. Tabelle 10 bringt dabei einen leichten, aber signifikanten Zusam-
menhang hervor: Je mehr Sitze eine Fraktion im Parlament besitzt, desto 
erfolgloser sind deren Einzelmotionen. Diese Erkenntnis deckt sich mit 
bereits bestehenden Studien: „Entgegen den theoretischen Erwartungen 
bildet die Grösse einer Fraktion ganz offensichtlich keinen ausschlagge-
benden Faktor für den Erfolg einer politischen Gruppierung“ (Linder & 
Schwarz, 2008, S. 5). Im Unterschied dazu weist dieser Zusammenhang 
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bei der zusätzlichen linearen Regression keine Signifikanz auf (vgl. Ta-
belle 31 im Anhang). Wegen Multikollinearität (vgl. Tabelle 28 im An-
hang) konnten die Variablen bezüglich Fraktionsstärke und Regierungs-
fraktion nicht in dasselbe logistische Modell aufgenommen werden. Auf-
grund dieser starken Korrelation überrascht die Tatsache, dass die Re-
gierungsfraktionen keinen signifikanten und keinen negativen Einfluss 
aufweisen. Für diesen Unterschied könnte unter anderem die BDP ver-
antwortlich zeichnen, die trotz geringer Fraktionsstärke mit Eveline Wid-
mer-Schlumpf im Bundesrat vertreten war. Bei dieser Variable unter-
scheiden sich Motionen von einzelnen Anträgen im Parlament, da Regie-
rungsparteien bei Letzterem eine grössere Erfolgswahrscheinlichkeit zu-
geschrieben wird (Jegher & Lanfranchi, 1996, S. 64-65). 

Unabhängige Variablen Einzelmotionen – Modell 1  Einzelmotionen – Modell 2 

 B (SF)  B (SF) 
Fraktionsposition -.004 

(.124) 
 -.157 

(.114) 

Fraktionsstärke -.059** 
(.029) 

  

Regierungsfraktion 
(Ref: keine Regierungsfraktion) 

  .974 
(.689) 

Nagelkerke’s R2 .041  .026 

Anzahl Fälle 176  176 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 10: Logistische Regression – Eigenschaften der Fraktionen 
 

In der Folge ist von Interesse, ob eine der vier stärksten Fraktionen bei 
Motionen vergleichsweise erfolgreicher bzw. erfolgloser agiert. Tabelle 
11 zeigt, dass dies sowohl auf die FDP wie auch auf die SVP zutrifft – 
wenn auch in gegensätzlicher Richtung: Während die FDP im Vergleich 
zu allen anderen Fraktionen erfolgreichere Einzel- und Fraktionsmotio-
nen einreicht, nimmt diese Erfolgswahrscheinlichkeit bei den Motionen 
der SVP ab. Gerade die Situation der SVP-Fraktion wird andernorts mit 
ihrer isolierten Position erklärt (Linder & Schwarz, 2008, S. 5). Auch die 
ergänzend durchgeführte lineare Regressionsanalyse führt zu signifikan-
ten Ergebnissen (vgl. Tabelle 31 im Anhang): Eine Motion, die von einem 
Ratsmitglied aus der FDP-Fraktion eingereicht wird, erzielt bei der Ab-
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stimmung im Parlament ein um durchschnittlich 15 Prozentpunkte besse-
res Resultat als Einzelmotionen aus den anderen Fraktionen. Das Ge-
genteil trifft auf die SVP-Fraktion zu, deren Einzel- und Fraktionsmotio-
nen im Durchschnitt rund neun Prozentpunkte schlechter abschneiden 
als alle anderen Fraktionen. Diese Erkenntnisse unterscheiden sich von 
den Untersuchungsergebnissen der parlamentarischen Initiativen, bei 
welchen lediglich die CVP-Fraktion signifikant erfolgreicher war (Vatter & 
Wirz, 2015, S. 26). 

Unabhängige Variablen Einzelmotionen  Einzel- & Fraktionsmotionen 

(Ref: alle anderen Fraktionen) B (SF)  B (SF) 
Urheber aus der CVP .339 

(.545) 
 .545 

(.512) 

Urheber aus der FDP 1.104* 
(.638) 

 1.139** 
(.576) 

Urheber aus der SVP -1.122* 
(.618) 

 -.958* 
(.570) 

Urheber aus der SP -.274 
(.615) 

 .118 
(.562) 

Nagelkerke’s R2 .127  .122 

Anzahl Fälle 177  200 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 11: Logistische Regression – Fraktion des Urhebers 
 

Für die Integration der weiteren Fraktionen sind die Fallzahlen zu gering 
(unter zehn Prozent aller Motionen). Die ergänzende bivariate Darstel-
lung enthält deshalb auch die kleineren Fraktionen (vgl. Tabelle 12). Da-
bei wird ersichtlich, dass die Grünliberale Fraktion mit keiner einzigen 
Einzelmotion erfolgreich ist und damit sogar noch erfolgloser agiert als 
die SVP-Fraktion. Des Weiteren fällt auf, dass die BDP-Fraktion ein ähn-
lich ausgewogenes Erfolgsverhältnis aufweist wie die FDP-Fraktion. Die 
Aussagekraft dieser Statistik wird allerdings durch die kleinen Fallzahlen 
bei der GLP- und BDP-Fraktion etwas gemindert. 
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 Misserfolg Erfolg Summe 
Fraktion der BDP 4 44.4% 5 55.6% 9 100.0% 
Fraktion CVP/EVP 29 64.4% 16 35.6% 45 100.0% 
FDP-Liberale Fraktion 12 50.0% 12 50.0% 24 100.0% 
Grüne Fraktion 14 82.4% 3 17.6% 17 100.0% 
Grünliberale Fraktion 6 100.0% 0 0.0% 6 100.0% 
Fraktion der SVP 57 89.1% 7 10.9% 64 100.0% 
Sozialdemokratische Fraktion 25 73.5% 9 26.5% 34 100.0% 
Summe 147 73.9% 52 26.1% 199 100.0% 
 

Tabelle 12: Bivariate Kreuztabelle – Fraktionen und Erfolg von Motionen 
 

In einer weiteren logistischen Regressionsanalyse liegt der Schwerpunkt 
auf den charakteristischen Eigenschaften der Urheber von Einzelmotio-
nen. Allerdings verdeutlichen die Ergebnisse in Tabelle 13, dass weder 
persönliche noch kantonale Faktoren den Erfolg bzw. Misserfolg von Mo-
tionen signifikant erklären können: Erstens wird dabei kein Geschlecht 
aktiv diskriminiert. Zweitens haben ältere und amtsältere Urheber von 
Motionen keinen Vorteil gegenüber jüngeren bzw. neuen Ratsmitglie-
dern. Und drittens ist für den Erfolg irrelevant, ob der Urheber einer Mo-
tion aus einem bevölkerungs- und finanzstarken Kanton kommt und ob 
dieser Kanton eher ländliche oder städtische Züge aufweist. 
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Unabhängige Variablen Einzelmotionen – Modell 1  Einzelmotionen – Modell 2 

 B (SF)  B (SF) 
Geschlecht: weiblich 
(Ref: männlich)  

.448 
(.411) 

  

Alter bei Einreichung .011 
(.018) 

  

Amtsjahre bei Einreichung -.044 
(.045) 

  

Kanton: Bevölkerungszahl   -.0000008 
(.0000005) 

Kanton: ländlich 
(Ref: städtisch) 

  -.146 
(.441) 

Kanton: finanzielle Ressourcen   -.009 
(.006) 

Nagelkerke’s R2 .018  .039 

Anzahl Fälle 177  177 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 13: Logistische Regression – Eigenschaften des Urhebers und dessen 
Kanton 

 

Im Gegensatz dazu existiert allerdings ein signifikanter Zusammenhang 
bei einem einzelnen Kanton: Gemäss den logistischen Ergebnissen in 
Tabelle 14 erreichen die Urheber aus dem Kanton Bern eine geringere 
Erfolgswahrscheinlichkeit als die Urheber von Einzelmotionen aus allen 
anderen Kantonen. Die zusätzlich durchgeführte lineare Regressions-
analyse kann wegen mangelnder Signifikanz keine weiteren Details zur 
genauen Stärke dieses Zusammenhangs aufdecken (vgl. Tabelle 31 im 
Anhang). 
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Unabhängige Variablen Einzelmotionen 

(Ref: jeweils alle anderen Kantone) B (SF) 
Urheber aus dem Kanton Aargau  .124 

(.605) 

Urheber aus dem Kanton Bern -1.409** 
(.655) 

Urheber aus dem Kanton Tessin .201 
(.655) 

Urheber aus dem Kanton Wallis -20.491 
(10377.780) 

Urheber aus dem Kanton Zürich -.793 
(.601) 

Nagelkerke’s R2 .138 

Anzahl Fälle 177 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 14: Logistische Regression – Kanton des Urhebers 
 

Die beiden hohen Werte bei Urhebern aus dem Kanton Wallis (-20.491, 
10377.780) entstehen durch die extreme Verteilung, da keine einzige der 
15 betroffenen Motionen im Parlament angenommen wurde (vgl. Tabelle 
15). Bei der Betrachtung der Kantone mit mindestens neun Motionen fällt 
ausserdem auf, dass auch die Urheber aus dem Kanton Genf tendenziell 
einen schweren Stand haben. 

 Misserfolg Erfolg Summe 
Urheber aus dem Kanton Aargau 9 64.3% 5 35.7% 14 100.0% 
Urheber aus dem Kanton Bern 25 89.3% 3 10.7% 28 100.0% 
Urheber aus dem Kanton Genf 8 88.9% 1 11.1% 9 100.0% 
Urheber aus dem Kanton Tessin 10 62.5% 6 37.5% 16 100.0% 
Urheber aus dem Kanton Waadt 7 77.8% 2 22.2% 9 100.0% 
Urheber aus dem Kanton Wallis 15 100.0% 0 0.0% 15 100.0% 
Urheber aus dem Kanton Zürich 18 81.8% 4 18.2% 22 100.0% 
Summe 92 81.4% 21 18.6% 113 100.0% 

 

Tabelle 15: Bivariate Kreuztabelle – Kantone und Erfolg von Motionen 
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3.2.3 Inhaltliche Erklärungsfaktoren 

Dieser thematische Block startet mit dem Inhalt der Motion. Tabelle 16 
veranschaulicht die Tatsache, dass Einzelmotionen signifikant erfolgrei-
cher sind, wenn sie die Art der Umsetzung offen lassen, d. h. nicht expli-
zit entweder eine Erlassänderung (bzw. einen neuen Erlass) oder eine 
Massnahme fordern. Dieser inhaltliche Auftrag der Motion gilt allerdings 
ausschliesslich für Einzelmotionen und dient bei Kommissionsmotionen 
nicht als Erklärungsfaktor. Ergänzend zur logistischen Analyse konkreti-
siert die lineare Regression die Stärke dieses Zusammenhangs (vgl. Ta-
belle 32 im Anhang): Einzelmotionen, die ganz konkret eine Teilrevision 
bzw. Neukodifikation eines Erlasses fordern, erzielen bei den Abstim-
mungen in beiden Räten im Durchschnitt ein rund 13 Prozentpunkte 
schlechteres Ergebnis als wenn die Einzelmotion sowohl als Er-
lass(änderung) und/oder auch als Massnahme umgesetzt werden kann. 

Unabhängige Variablen Einzelmotionen  Kommissionsmotionen 

 B (SF) B (SF)  B (SF) B (SF) 
Erlass 
(Ref: Massnahme) 

-.466 
(.433) 

  -.087 
(.611) 

 

Massnahme und/oder Erlass 
(Ref: Massnahme) 

1.453*** 
(.499) 

  1.099 
(1.132) 

 

Massnahme und/oder Erlass 
(Ref: Erlass) 

 1.919*** 
(.572) 

  1.186 
(.606) 

Nagelkerke’s R2 .098 .209  .028 .067 

Anzahl Fälle 177 76  63 24 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 16: Logistische Regression – Inhalt der Motion 
 

Zur Radikalität einer Motion kann keine Regressionsanalyse durchge-
führt werden. Grund dafür ist, dass die Zahl der als radikal eingestuften 
Motionen für die Regression zu gering ausfällt. Um trotzdem aufzuzei-
gen, dass Motionen mit radikalem Inhalt grundsätzlich keinen Erfolg er-
zielen, wird auf eine bivariate Kreuztabelle ausgewichen: Tabelle 17 be-
stätigt, dass keine einzige der insgesamt sieben als radikal eingestuften 
Motionen angenommen wurde. 
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 Misserfolg Erfolg Summe 
nicht radikal 161 62.9% 95 37.1% 256 100.0% 
radikal 7 100.0% 0 0.0% 7 100.0% 
Summe 168 93.9% 95 36.1% 263 100.0% 
 

Tabelle 17: Bivariate Kreuztabelle – Radikalität und Erfolg von Motionen 
 

Des Weiteren wird untersucht, ob sich die Ausführlichkeit bzw. die Länge 
des Auftrags und der Begründung sowie die Anzahl der in der Motion 
vorgebrachten Argumente auf deren Ausgang auswirken. Die Länge der 
Begründung und die Anzahl der Argumente werden aufgrund ihrer Multi-
kollinearität (vgl. Tabelle 28 im Anhang) getrennt in die Modelle inte-
griert. Gemäss der logistischen Analyse in Tabelle 18 bestehen dabei 
zwei signifikante Zusammenhänge: Je mehr Argumente zur Begründung 
einer Einzelmotion hinzugezogen werden, desto geringer ist deren Er-
folgswahrscheinlichkeit. Die Anhäufung von Argumenten innerhalb von 
Motionen erweist sich demnach als nicht zweckmässig, gemäss bivaria-
tem Erfolgsanteil sind zwei bis vier Argumente ideal (vgl. Tabelle 19). 

Unabhängige Variablen Einzelmotionen  Kommissionsmotionen 

 B (SF) B (SF)  B (SF) B (SF) 
Länge des Auftrags .001 

(.001) 
.001 

(.001) 
 .001 

(.001) 
.001 

(.001) 

Länge der Begründung -.0002 
(.0002) 

  .001* 
(.0004) 

 

Anzahl der Argumente  -.250* 
(.131) 

  .274 
(.193) 

Nagelkerke’s R2 .024 .042  .206 .154 

Anzahl Fälle 177 177  63 63 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 18: Logistische Regression – Länge der Motion und Anzahl der  
Argumente 

 

Bei Kommissionsmotionen kommt hinzu, dass der Zusammenhang zwi-
schen der Länge der Begründung und dem Erfolg ebenfalls signifikant 
ist. Wegen der Verwendung der Anzahl Textzeichen als Masseinheit lie-
gen relativ geringe Werte vor. Von diesen zwei signifikanten Variablen 
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bestätigt die ergänzende lineare Regression den Trend bezüglich Länge 
der Begründung (vgl. Tabelle 33 im Anhang): Verlängert sich die Be-
gründung der Kommissionsmotion um eine halbe Seite, verbessert sich 
gleichzeitig das Abstimmungsergebnis um durchschnittlich rund sieben 
Prozentpunkte zu Gunsten der Kommissionsmotion (unter der Annahme 
von 1‘650 Zeichen pro Normseite). 

 Misserfolg Erfolg Summe 
Anzahl der Argumente: 1 6 85.7% 1 14.3% 7 100.0% 
Anzahl der Argumente: 2 10 71.4% 4 28.6% 14 100.0% 
Anzahl der Argumente: 3 39 65.0% 21 35.0% 60 100.0% 
Anzahl der Argumente: 4 32 71.1% 13 28.9% 45 100.0% 
Anzahl der Argumente: 5 26 96.3% 1 3.7% 27 100.0% 
Anzahl der Argumente: 6 13 76.5% 4 23.5% 17 100.0% 
Anzahl der Argumente: 7-9 6 85.7% 1 14.3% 7 100.0% 
Summe 132 74.6% 45 25.4% 177 100.0% 

 

Tabelle 19: Bivariate Kreuztabelle – Argumente in der schriftlichen  
Begründung und Erfolg von Motionen 

 

Die letzte logistische Regressionsanalyse dieses thematischen Blockes 
konzentriert sich auf die inhaltliche Übereinstimmung der Motionen mit 
anderen parlamentarischen Vorstössen (vgl. Tabelle 20): Mit hoher Sig-
nifikanz steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn eine Einzelmotion von 
einzelnen Ratsmitgliedern parallel eingereicht wird. Die ergänzende line-
are Regression bestätigt diese Erkenntnis und beziffert die durchschnitt-
liche Erhöhung der Zustimmung im Parlament um rund elf Prozentpunkte 
(vgl. Tabelle 33 im Anhang). Einen ähnlichen Wert dürften diesbezüglich 
auch gleichlautende Kommissionsmotionen erreichen. Die hohen Werte 
und die fehlende Signifikanz können auf die extreme Verteilung zurück-
geführt werden (16 Motionen erfolgreich, 0 erfolglos). Keine signifikanten 
Auswirkungen haben gemäss Tabelle 20 diejenigen Motionen, die einen 
vergangenen Vorstoss wieder aufnehmen bzw. weiterentwickeln. Dies 
trifft auch auf Vorstösse zu, die gleichzeitig eingereicht werden und sich 
thematisch ergänzen. 
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Unabhängige Variablen Einzelmotionen  Kommissionsmotionen 

(Ref: alle anderen Motionen) B (SF)  B (SF) 
Wiederaufnahme .305 

(.427) 
 .313 

(.649) 

Gleichzeitig gleichlautend 2.348*** 
(.585) 

 21.168 
(10038.919) 

Gleichzeitig ergänzend .426 
(.570) 

 1.623 
(1.135) 

Nagelkerke’s R2 .144  .346 

Anzahl Fälle 177  63 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 
Anmerkung: Von den 16 gleichlautenden Kommissionsmotionen waren alle erfolgreich.  

Tabelle 20: Logistische Regression – inhaltliche Übereinstimmung 
 

3.2.4 Parlamentarische Erklärungsfaktoren 

Zu Beginn dieses thematischen Blockes wird mit einer logistischen Re-
gressionsanalyse untersucht, ob die Nutzung der Redemöglichkeit an 
sich als Erklärungsfaktor dienen kann. Zusätzlich dazu wird für diejeni-
gen Motionen, über die im Parlament debattiert wurde, die Auswirkung 
ihrer Länge analysiert. Bei den Kommissionsmotionen sind gemäss Ta-
belle 21 keine signifikanten Ergebnisse erkennbar. Im Gegensatz dazu 
ergeben sich bei den Einzelmotionen gleich zwei solche Zusammenhän-
ge: Einzelmotionen, zu denen der Urheber im Parlament eine Rede hält, 
sind mit hoher Signifikanz erfolgloser als Einzelmotionen, die ohne par-
lamentarisches Votum des Urhebers zur Abstimmung gelangen. In ei-
nem gewissen Ausmass dürfte dieses Ergebnis davon abhängen, ob die 
Motion im Parlament und vom Bundesrat bestritten wird oder nicht, da 
bei unbestrittenen Motionen häufig keine Debatte geführt wird. Dennoch 
wird dieser Trend bestätigt, indem sich auch die Länge der Rede ge-
mäss logistischer Regression signifikant negativ auf den Erfolg von Ein-
zelmotionen auswirkt – die geringen Werte beruhen auf der Auswahl der 
Zeichenanzahl als Messeinheit. Die ergänzende lineare Regression 
zeigt, dass diese beiden Faktoren zwar für den Erfolg oder Misserfolg 
entscheidend sind, ihren Einfluss aber nicht signifikant mit einer konkre-
ten Abnahme an Prozentpunkten gemessen werden kann (vgl. Tabelle 
34 im Anhang). 
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Unabhängige Variablen Einzelmotionen  Kommissionsmotionen 

 B (SF) B (SF)  B (SF) B (SF) 
Rede 
(Ref: keine Rede) 

-1.154*** 
(.360) 

  -.667 
(1.153) 

 

Länge der Rede  -.0003* 
(.0002) 

  .0001 
(.0002) 

Nagelkerke’s R2 .087 .054  .008 .005 

Anzahl Fälle 177 99  63 57 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 21: Logistische Regression – Rede und Länge der Rede 
 

Als Nächstes werden die Sprachen als mögliche Erklärungsfaktoren be-
trachtet. Die logistische Regressionsanalyse in Tabelle 22 verdeutlicht, 
dass die Wahl der Sprache für die Rede zur Motion durch die Kommissi-
onssprecher im Parlament keine signifikanten Unterschiede ergibt. 

Unabhängige Variablen Kommissionsmotionen – 
Modell 1 

 Kommissionsmotionen – 
Modell 2 

 B (SF)  B (SF) 
Mehrsprachig 
(Ref: Deutsch) 

-.405 
(.685) 

  

Französisch 
(Ref: Deutsch) 

-.318 
(.917) 

  

Französisch 
(Ref: Mehrsprachig) 

  .087 
(.793) 

Nagelkerke’s R2 .009  .0004 

Anzahl Fälle 58  43 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 22: Logistische Regression – Sprache bei Kommissionsmotionen 
 

Für Einzelmotionen kann dieselbe Analyse wegen zu extremen Vertei-
lungen der einzelnen Werte methodenbedingt nicht sinnvoll durchgeführt 
werden. Aus diesem Grund wird auch hier auf eine bivariate Kreuztabelle 
zurückgegriffen: Tabelle 23 zeigt, dass sowohl auf mehrsprachige als 
auch auf französische Reden im Parlament nie bzw. äusserst selten eine 
Annahme der Einzelmotion folgt. 
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 Misserfolg Erfolg Summe 
Deutsch 57 80.3% 14 19.7% 71 100.0% 
Französisch 19 95.0% 1 5.0% 20 100.0% 
Italienisch 1 50.0% 1 50.0% 2 100.0% 
Mehrsprachig 7 100.0% 0 0.0% 7 100.0% 
Summe 84 84.0% 16 16.0% 100 100.0% 

 

Tabelle 23: Bivariate Kreuztabelle – Sprache bei Einzelmotionen 
 

Unabhängig von der verwendeten Sprache und der Länge kann die in-
haltliche Argumentationsweise bei den Reden der Urheber variieren. Ta-
belle 24 stellt die Ergebnisse der logistischen Regression dar: Während 
bei Einzelmotionen die Anzahl aller Argumente signifikant wirkt, trifft dies 
bei Kommissionsmotionen auf die Anzahl der im Vergleich zur vorgängi-
gen schriftlichen Begründung neu angebrachten Argumente zu. Beide 
Variablen weisen einen negativen Effekt auf: Je mehr (neue) Argumente 
durch den Urheber bzw. den Kommissionssprecher in die parlamentari-
sche Beratung eingebracht werden, desto geringer ist die Erfolgswahr-
scheinlichkeit der entsprechenden Motion. Gemäss bivariatem Erfolgs-
anteil sind in der Rede des Urhebers maximal drei Argumente ideal (vgl. 
Tabelle 25) sowie bei Kommissionsmotionen maximal vier neue Argu-
mentationspunkte (vgl. Tabelle 26). Das Vorhandensein und die Rich-
tung dieser signifikanten Ergebnisse stimmen zudem mit dem ebenfalls 
signifikanten und negativen Wert bei der Anzahl der Argumente in der 
schriftlichen Begründung der Motion überein (vgl. Kapitel 3.2.3). Bei der 
Anzahl neuer Argumente bestätigt zudem die lineare Regression diesen 
Trend (vgl. Tabelle 34 im Anhang): Bei jedem zusätzlichen Argument in 
der Rede, das noch nicht Bestandteil der schriftlichen Begründung der 
Kommissionsmotion war, sinkt das Abstimmungsresultat im Durchschnitt 
um rund drei Prozentpunkte. 
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Unabhängige Variablen Einzelmotionen  Kommissionsmotionen 

 B (SF) B (SF)  B (SF) B (SF) 
Anzahl der Argumente -.609*** 

(.178) 
  -.133 

(.137) 
 

Anzahl neuer Argumente  -.156 
(.202) 

  -.349** 
(.152) 

Nagelkerke’s R2 .240 .011  .023 .133 

Anzahl Fälle 100 100  58 58 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 B = Logitkoeffizient SF = Standardfehler 

Tabelle 24: Logistische Regression – Argumente in der Rede 
 

 Misserfolg Erfolg Summe 
Anzahl der Argumente: 0 0 0.0% 4 100.0% 4 100.0% 
Anzahl der Argumente: 1 2 66.7% 1 33.3% 3 100.0% 
Anzahl der Argumente: 2 5 71.4% 2 28.6% 7 100.0% 
Anzahl der Argumente: 3 14 82.4% 3 17.6% 17 100.0% 
Anzahl der Argumente: 4 19 90.5% 2 9.5% 21 100.0% 
Anzahl der Argumente: 5 15 88.2% 2 11.8% 17 100.0% 
Anzahl der Argumente: 6 16 88.9% 2 11.1% 18 100.0% 
Anzahl der Argumente: 7-9 13 100.0% 0 0.0% 13 100.0% 
Summe 84 84.0% 16 16.0% 100 100.0% 

 

Tabelle 25: Bivariate Kreuztabelle – Argumente in der Rede und Erfolg von 
Einzelmotionen 

 

 Misserfolg Erfolg Summe 
Anzahl neuer Argumente: 0 2 12.5% 14 87.5% 16 100.0% 
Anzahl neuer Argumente: 1 4 30.8% 9 69.2% 13 100.0% 
Anzahl neuer Argumente: 2 5 50.0% 5 50.0% 10 100.0% 
Anzahl neuer Argumente: 3 2 28.6% 5 71.4% 7 100.0% 
Anzahl neuer Argumente: 4 1 20.0% 4 80.0% 5 100.0% 
Anzahl neuer Argumente: 5-7 5 71.4% 2 28.6% 7 100.0% 
Summe 19 32.8% 39 67.2% 58 100.0% 

 

Tabelle 26: Bivariate Kreuztabelle – Neue Argumente in der Rede und Erfolg 
von Kommissionsmotionen 
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4 DISKUSSION 

Im vorangehenden Kapitel 3.2 werden die unzähligen Variablen jeweils 
einzeln oder in kleineren Modellen analysiert. Als Erstes sollen diese Er-
kenntnisse nun zueinander in Verbindung gesetzt sowie in ihrer Ge-
samtheit betrachtet und diskutiert werden. Darauf basierend erfolgen in 
einem weiteren Unterkapitel entsprechende Empfehlungen für Ratsmit-
glieder zur Einreichung von Motionen. Dazwischen beinhaltet ein zusätz-
liches Unterkapitel eine kritische Reflexion, in welcher die Grenzen die-
ser Arbeit und mögliche Anknüpfungspunkte für die zukünftige For-
schung aufgezeigt werden. Am Ende dieser Masterarbeit werden die 
Schlussfolgerungen in einem Fazit abschliessend dargelegt.  

4.1 Gesamtbetrachtung 

Über alle Erklärungsfaktoren hinweg hängt der Erfolg von Motionen pri-
mär von der Einreichungsart ab. Diese positive Wirkung von Kommissi-
onsmotionen übertrifft dementsprechend sämtliche anderen signifikanten 
Prozentpunkte-Veränderungen bei den linearen Regressionen (vgl. Ta-
belle 27). Hat sich ein Ratsmitglied bzw. die Fraktion für den Versuch 
entschieden, das Anliegen als Kommissionsmotion einzureichen, kann 
die Erfolgswahrscheinlichkeit nur noch mit drei weiteren Faktoren erhöht 
werden: Einerseits sollte die schriftliche Begründung der Motion mög-
lichst ausführlich sein und andererseits sollten die Reden der Kommissi-
onssprecher möglichst wenige Argumente beinhalten, die vorgängig 
noch nicht angebracht wurden. Diese gemeinsame Darstellung zeigt 
auch, dass diese beiden Variablen miteinander im Einklang stehen und 
eine ausführliche schriftliche Begründung ausreichen sollte. Hinzu 
kommt drittens, dass gleichlautende Motionen, welche die zuständigen 
Kommissionen beider Räte parallel einreichen, im Parlament letztendlich 
angenommen werden.    

Wenn trotzdem auf eine Einzelmotion zurückgegriffen wird, kann mit ei-
ner Vielzahl von Faktoren auf deren Erfolg hingearbeitet werden. Aus 
dem ersten thematischen Block ergibt sich, dass Einzelmotionen besse-
re Chancen besitzen, wenn sie erst in der zweiten Hälfte der Legislatur-
periode eingereicht werden. Es bleibt offen, inwiefern dies mit einer Ein-
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gewöhnungszeit neuer Ratsmitglieder zusammenhängt (nicht signifikan-
te Variable bezüglich Amtsjahre bei Einreichung). Aufgrund bisheriger 
Forschung wäre eher erwartet worden, dass stattdessen der National- 
bzw. Ständerat als Einreichungsrat einen relevanten Ausschlag geben 
würde. Dies ist allerdings nicht der Fall. Im Unterschied dazu führt die 
zuständige Behörde tendenziell zum Misserfolg von Motionen, wenn es 
sich dabei um das EJPD oder das WBF handelt. Allerdings haben ein-
zelne Ratsmitglieder keinen Einfluss auf die Zuständigkeit einer Behör-
de, so dass sie diesen Erklärungsfaktor nur vor der Themenwahl der Mo-
tion zu ihren Gunsten anwenden können. Eine Alternative wären parla-
mentarische Initiativen, bei denen im Gegensatz dazu keine Themenbe-
reiche bzw. Kommissionen mit signifikant geringerer Erfolgswahrschein-
lichkeit bestehen (Vatter & Wirz, 2015, S. 26-27). Entgegen dem allge-
meinen Empfinden im Parlament führen zudem zusätzliche Mitunter-
zeichner zu keiner signifikant besseren Ausgangslage, so dass Ratsmit-
glieder den Mehraufwand für das Unterschriftensammeln auf ein Mini-
mum beschränken könnten. 

Als wesentlichster charakteristischer Erklärungsfaktor zeigt sich der poli-
tische Ursprung der Urheber: Einzelmotionen aus der FDP-Fraktion er-
weisen sich im Vergleich zu den anderen Fraktionen als klar erfolgrei-
cher, während bei der SVP-Fraktion genau das Gegenteil zutrifft. Da un-
ter den Fraktionen die „erfolglose“ SVP die stärkste Kraft ist und die „er-
folgreiche“ FDP gesamthaft lediglich an vierter Stelle liegt, dürfte diese 
Konstellation zudem als Ursache für die abnehmende Erfolgswahr-
scheinlichkeit bei zunehmender Fraktionsstärke dienen. Des Weiteren 
spricht dies für die Tendenz, dass Pol-Fraktionen (z. B. SVP) im Ver-
gleich zu gemässigteren Fraktionen in der Mitte (z. B. FDP) eine geringe-
re Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. 

Etwas überraschend ergibt die Untersuchung, dass Einzelmotionen von 
Urhebern aus dem Kanton Bern im Vergleich zu allen anderen Kantonen 
signifikant weniger Chancen auf Erfolg haben. Nicht signifikant, aber 
gemäss bivariater Statistik ebenfalls offensichtlich ist dasselbe Verdikt 
bei den Kantonen Genf und Wallis. Welche Gründe hinter diesem Er-
gebnis stehen, übersteigt den Rahmen der vorliegenden Studie. Bei die-
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sem charakteristischen Themenblock erwecken vor allem auch diejeni-
gen Variablen das Interesse, die keine signifikanten Ergebnisse hervor-
bringen: Erstens ist von grosser Bedeutung, dass keine Diskriminierung 
von Frauen stattfindet. Zweitens wird beim Urheber der Motion nicht auf 
sein Alter und seine Amtsjahre geachtet. Drittens ist unerheblich, ob der 
Urheber aus einem bevölkerungsarmen, ländlichen und/oder finanz-
schwachen Kanton kommt. Und viertens ergeben auch die Positionen 
der Fraktionen auf der Links-Rechts-Skala sowie der Status als Regie-
rungsfraktion keine Vorteile bezüglich Erfolges einer Motion. Einerseits 
entspricht dies dem Minderheitenschutz von nicht in der Regierung ver-
tretenen Fraktionen (Wagner, 1990, S. 16-19) und andererseits wider-
spiegelt es das aktuelle Koalitionsverhalten: „Heute entstehen Mehrhei-
ten im Parlament fallweise und es gibt höchstens noch in einzelnen 
Themenfeldern feste Koalitionen. Dies ist aber auch Ausdruck einer 
Emanzipation des Parlaments gegenüber der Regierung“ (Golder et al., 
2011, S. 38-39). 

Mit dem Inhalt der Motion können die Urheber auch fordern, wie der 
Bundesrat das Begehren dereinst umsetzen soll. Dabei ist es signifikant 
von Vorteil, sich (sofern möglich) nicht auf eine bestimmte Umsetzungs-
art festzulegen. Denn wenn die Motion entweder eine Massnahme 
und/oder einen Erlassentwurf erlaubt, besteht eine deutlich höhere Er-
folgswahrscheinlichkeit. Dem Parlament ist demnach die Praktikabilität 
wichtiger als ein möglichst geringer Handlungsspielraum des Bundesra-
tes. In einem gewissen Sinn impraktikabel sind des Weiteren auch radi-
kale Motionen, die ohne Ausnahme alle erfolglos bleiben, sowie Motio-
nen mit einer Anhäufung von Argumenten in der schriftlichen Begrün-
dung. 
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Variablen Signifikante Ergebnisse aus Regressionsanalysen und 
Erkenntnisse aus bivariaten Kreuztabellen 

Art der Motion KM 22 bzw. 23 PP erfolgreicher als EM & FM 
Einreichungsrat - 
Einreichungszeitpunkt 2014-15 eingereichte EM erfolgreicher als 2011-2013 
Anzahl der Mitunterzeichner - 
Anzahl Mitunterzeichner-Fraktionen - 
Zuständige Behörde EM im Themenbereich von EJPD & WBF erfolgloser 
Fraktion FDP 13 PP erfolgreicher, SVP 9 PP erfolgloser 
        Fraktionsposition - 
        Fraktionsstärke Je stärker die Fraktion, desto erfolgloser ihre EM 
        Regierungsfraktion - 
Geschlecht - 
Alter bei Einreichung - 
Amtsjahre bei Einreichung - 
Kanton des Urhebers EM aus dem Kanton Bern, Genf & Wallis erfolgloser 
        Bevölkerungszahl - 
        Stadt/Land - 
        finanzielle Ressourcen - 
Inhaltlicher Auftrag der Motion „Massnahme und/oder Erlass“ bei EM 13 PP erfolgreicher 
Radikalität der Motion Radikale Motionen erfolglos 
Länge des Auftrags der Motion - 
Länge der Begründung der Motion Je länger die Begründung, desto erfolgreicher die KM 
Anzahl der Argumente der Motion Je weniger Argumente, desto erfolgreicher die EM 
Inhaltliche Übereinstimmung Gleichzeitig gleichlautende EM 11 PP erfolgreicher,  

gleichzeitig gleichlautende KM erfolgreich 
Rede des Urhebers EM erfolgreicher, wenn Urheber im Rat dazu nicht spricht 
Länge der Rede des Urhebers Je länger die Rede, desto erfolgloser die EM 
Sprache der Rede des Urhebers EM mit französischer bzw. mehrsprachiger Rede erfolgloser 
Anzahl der Argumente in der Rede Je weniger Argumente, desto erfolgreicher die EM 
Anzahl neuer Argumente in der Rede KM pro neues Argument 3 PP erfolgloser 
EM = Einzelmotion     KM= Kommissionsmotion     FM = Fraktionsmotion     PP = Prozentpunkte 

Tabelle 27: Übersicht aller untersuchten unabhängigen Variablen und ihrer 
signifikanten Ergebnisse aus den Regressionen bzw. bivariaten Erkenntnissen 

aus den Kreuztabellen 
 

Die Praxis im Parlament zeigt zudem, dass oftmals bereits behandelte 
Vorstösse zu einem späteren Zeitpunkt (teilweise etwas weiterentwickelt) 
nochmals eingereicht werden. Diese Usanz ergibt allerdings ebenso we-
nig eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit wie sich ergänzende Motio-
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nen, die paketweise eingereicht werden. Im Gegensatz dazu erweisen 
sich Motionen als erfolgreicher, wenn sie mehrere Ratsmitglieder als 
Einzelmotion mit dem gleichen Wortlaut parallel einreichen. Im Vergleich 
zur Anzahl der Mitunterzeichner einer Motion handelt es sich demnach 
um eine bessere Möglichkeit, dem Parlament die breite Unterstützung 
des Anliegens aufzuzeigen. 

Nach der Einreichung müssen die Ratsmitglieder üblicherweise mehr als 
ein Jahr bis zur Behandlung im Parlament warten (Graf, 2007, S. 12). 
Doch auch im Anschluss an diese Wartezeit können sie noch Handlun-
gen vornehmen, die entweder den Erfolg oder den Misserfolg der Motion 
begünstigen. An allererster Stelle steht hier das signifikante Ergebnis, 
dass Motionen eher abgelehnt werden, wenn der Urheber im Parlament 
zu seiner Motion spricht. Mit anderen Worten wäre es am sinnvollsten, 
die Motion für sich selber sprechen zu lassen. Denn auch die weiteren 
Erklärungsfaktoren stimmen mit dieser grundlegenden Erkenntnis über-
ein: Um trotz Rede im Parlament einen Erfolg zu erreichen, sollte sie 
möglichst kurz sein und möglichst wenige Argumente beinhalten. Ab-
schliessend zeigt eine bivariate Gegenüberstellung, dass französische 
bzw. mehrsprachige Voten fast ausnahmslos mit einer Ablehnung der 
Motion verknüpft sind. 

4.2 Grenzen der Arbeit und zukünftige Forschung 

An erster Stelle soll hier auf den Datenumfang und die davon abhängige 
Repräsentativität der Ergebnisse eingegangen werden. Der Rahmen ei-
ner Masterarbeit ist beschränkt, so dass nicht beliebig viele Motionen in 
die Analyse integriert werden konnten. Die Ergebnisse der Untersuchung 
gelten demnach primär repräsentativ für Motionen, die in der 49. Legisla-
turperiode eingereicht und erledigt wurden sowie zu den acht von Curia 
Vista definierten Themenfeldern gehören. Solche Eingrenzungen wurden 
vorgängig auch in anderen ähnlichen Studien vorgenommen (z. B. Jeg-
her & Lanfranchi, 1996; Schwarz et al., 2011; Vatter & Wirz, 2015; Zehn-
der, 1988). Nichtsdestotrotz würde sich für die zukünftige Forschung an-
bieten, die nun zusammengetragene Datensammlung zu erweitern – 
bspw. auf alle Themenfelder und auf mehr als eine Legislaturperiode. 
Auch könnten zusätzlich noch neue Variablen eingefügt werden – bspw. 
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der gesamte Lobby-Bereich mit den Interessenbindungen der Urheber, 
der politische Stellenwert einer Motion oder wie bei Sigrist (1983) sowie 
bei Vatter und Wirz (2015) das Endresultat, d. h. was der Bundesrat 
nach der Annahme aus der Motion gemacht hat. 

Interessant wäre zudem, nicht nur die Anzahl der Argumente, sondern 
zusätzlich auch die Anzahl qualitativ stichhaltiger Argumente zu ermit-
teln. Denn in der Analyse wurde erkennbar, dass sich die Argumente be-
züglich Überzeugungskraft stark unterscheiden. Wie bei der quantitati-
ven Anzahl der Argumente und dem Radikalitätsgrad würde sich die Be-
urteilung zu einem gewissen Grad auf die Einschätzungen des Autors 
stützen. Um bei der dazugehörenden Inhaltsanalyse allfällige Subjektivi-
tät einzugrenzen und der Objektivität und Reliabilität gerecht zu werden, 
wurden die Einstufungen nach Ablauf einiger Wochen erneut überprüft 
und untereinander angeglichen. 

Für die gesamte Analyse ergab die zweifache Operationalisierung der 
abhängigen Variable einen deutlichen Mehrwert. Da die metrische Vari-
ante in einem zweiten Schritt jeweils lineare Regressionen ermöglichte, 
konnte der Einfluss der Erklärungsfaktoren stellenweise veranschaulicht 
werden. Etwas einschränkend wirkte diesbezüglich leider die Tatsache, 
dass in den Räten nicht über alle Motionen abgestimmt wird. Dies ist un-
ter anderem von der Empfehlung des Bundesrates abhängig (vgl. Kapitel 
3.1.5). Ob der Bundesrat die Motion zur Annahme oder Ablehnung emp-
fiehlt, wurde bewusst nicht in die Untersuchung aufgenommen, da von 
einem unabhängigen Bundesrat ausgegangen wird, der sich nicht durch 
den Urheber beeinflussen lässt. Allenfalls hätte sich diese Variable als 
Filter geeignet und eine zusätzliche Analyse hätte als Exkurs lediglich 
jene Motionen umfassen können, die vom Bundesrat ablehnend beant-
wortet wurden. Denn gemäss Graf wurde die Mehrheit der wenigen an-
genommenen Motionen „vom Bundesrat nicht bestritten und ihr Anliegen 
wäre wohl auch erfüllt worden, ohne dass sie eingereicht worden wären“ 
(Graf, 2007, S. 12).  

Im Zusammenhang mit der Definition von Erfolg und Misserfolg muss 
letztlich auch festgehalten werden, dass es sich dabei um eine eher rest-
riktive Operationalisierung handelt. Denn damit fokussiert sich die vorlie-
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gende Masterarbeit ausschliesslich auf die Gesetzgebungsfunktion. An-
dere Wirkungen von Motionen wie bspw. die Informations-, Kommunika-
tions- und Artikulationsfunktionen (ebd., S. 12) werden somit bewusst 
ausser Acht gelassen. Eine dafür erforderliche Inhaltsanalyse der Be-
richterstattung in den Medien hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. 

Auf den ersten Moment scheint die Tatsache verzerrend zu sein, dass 
bei gleichlautenden Motionen jeweils nicht nur stellvertretend eine Moti-
on in die Analyse integriert wurde. Allerdings unterscheiden sie sich un-
ter anderem bezüglich Abstimmungsresultat, Urheber, Kanton, Mitunter-
zeichner, Länge sowie Sprache und Argumente der Rede. Trotz glei-
chem Inhalt weist jede Motion demnach einen eigenen Charakter auf 
und muss daher Bestandteil der Untersuchung sein. Auch eine unter-
schiedliche Gewichtung wäre unangebracht, da jede einzelne Motion 
gleich viel wert ist. 

Da die zurückgezogenen und abgeschriebenen Motionen vom Parlament 
nie angenommen oder abgelehnt werden konnten, mussten sie metho-
denbedingt von der Studie ausgeschlossen werden. Die Datensammlung 
hat dennoch gezeigt, dass auch hier und im Sinne einer Effizienzsteige-
rung weitere Forschung erstrebenswert wäre: Was hat es mit der gros-
sen Anzahl zurückgezogener Vorstösse auf sich und wie könnte dieser 
Umfang reduziert werden? Bei der ebenfalls umfangreichen Zahl der aus 
zeitlichen Gründen abgeschriebenen Motionen stellt sich die Frage, wel-
che Kriterien wie transparent von den Ratsbüros bei der Auswahl und 
Traktandierung der Motionen angewendet werden, d. h. weshalb be-
stimmte Motionen rechtzeitig zur Behandlung kommen und bei anderen 
die Frist unbehandelt verstreicht. 

Letztendlich handelt es sich bei der vorliegenden Studie um einen explo-
rativen Ansatz. Die entdeckten Zusammenhänge können deshalb nicht 
überall theoretisch begründet werden. Wegen der mangelnden theoreti-
schen Erklärung dürfen einige statistische Korrelationen folglich nicht als 
soziale Kausalzusammenhänge definiert werden (Diaz-Bone, 2018, S. 
67-70). Nichtsdestotrotz besteht jeweils mindestens eine Koexistenz: 
Wenn einer der Erklärungsfaktoren vorliegt, existiert gleichzeitig eine ge-
ringere bzw. höhere Erfolgswahrscheinlichkeit von Motionen. In diesem 
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Kontext von Interesse sind zudem der umfassende Vergleich der einzel-
nen Erklärungsfaktoren sowie die konkreten Auswirkungen bei kombi-
nierten Faktoren: Kann ein Urheber aus der SVP-Fraktion seinen durch 
die Fraktionszugehörigkeit entstandenen Nachteil bspw. durch den Ver-
zicht auf eine Rede im Parlament ausgleichen? Oder welche anderen 
Erklärungsfaktoren kann ein Urheber aus dem Kanton Bern anwenden, 
um dennoch von einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit seiner Motion 
zu profitieren? Diese Masterarbeit kann diesbezüglich als Grundlage 
dienen und allgemeine Ergebnisse liefern. Es wird spannend zu be-
obachten sein, welche weiteren und detaillierteren Erkenntnisse die zu-
künftige Forschung bringt. 

4.3 Empfehlungen für Ratsmitglieder 

Aus den in der vorliegenden Analyse entdeckten Korrelationen können 
zwölf konkrete Empfehlungen für das einzelne Ratsmitglied abgeleitet 
werden. Sie sind unterteilt in allgemeine Empfehlungen, Empfehlungen 
zu Kommissionsmotionen sowie Empfehlungen zu Einzelmotionen. 

A. Allgemeine Empfehlungen 

A1. Art der Motion: 
Ratsmitglieder und Fraktionen sollten versuchen, ihr Anliegen als 
Kommissionsmotion einzureichen. Einzel- oder Fraktionsmotionen 
sind bei der Abstimmung im Parlament durchschnittlich 22-23 Pro-
zentpunkte erfolgloser. 

 
 
 

A2. Radikalität der Motion: 
Ratsmitglieder, Fraktionen und Kommissionen sollten auf radikale 
Motionen verzichten. Solche Motionen sind ohne Ausnahme erfolg-
los. 
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B. Empfehlungen zu Kommissionsmotionen 

B1. Unterstützung der Motion durch Schwesterkommission: 
Kommissionen sollten ihre Schwesterkommission des anderen Ra-
tes anregen, dasselbe Anliegen ebenfalls als eigene Kommissi-
onsmotion einzureichen. Gleichzeitig eingereichte, gleichlautende 
Kommissionsmotionen sind ohne Ausnahme erfolgreich. 

 
 
 

B2. Länge der schriftlichen Begründung: 
Die schriftliche Begründung einer Kommissionsmotion sollte mög-
lichst ausführlich sein. Je kürzer die Kommissionsmotion begründet 
wird, desto erfolgloser ist sie. 

 
 
 

B3. Anzahl neuer Argumente in der Rede: 
Kommissionssprecher sollten möglichst wenig zusätzliche Argu-
mente anführen, die in der schriftlichen Begründung der Motion 
noch nicht genannt werden. Ideal sind maximal vier neue Argu-
mente. Je mehr neue Argumente hinzugefügt werden, desto erfolg-
loser ist die Kommissionsmotion. 

 

C. Empfehlungen zu Einzelmotionen 

C1. Umsetzung der Motion: 
Ratsmitglieder sollten – wenn thematisch möglich – in ihrer Motion 
nicht festlegen, dass ihr Anliegen ausschliesslich durch einen Er-
lass bzw. ausschliesslich durch eine Massnahme umgesetzt wer-
den muss. Einzelmotionen, deren Umsetzung offen formuliert wird 
(Erlass und/oder Massnahme), sind durchschnittlich 13 Prozent-
punkte erfolgreicher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

C2. Eigenschaften des Urhebers: 
Ratsmitglieder aus der SVP-Fraktion sollten – sofern strategisch 
sinnvoll4 – versuchen, ihre Motion durch ein Ratsmitglied einer an-
deren Fraktion einreichen zu lassen. Im Allgemeinen sollten Rats-
mitglieder – sofern strategisch sinnvoll – versuchen, ihre Motion 
durch ein Ratsmitglied der FDP-Fraktion einreichen zu lassen. Ein-
zelmotionen aus der SVP sind durchschnittlich neun Prozentpunkte 
erfolgloser als jene aus anderen Fraktionen, solche aus der FDP 
im Durchschnitt 13 Prozentpunkte erfolgreicher. Ratsmitglieder aus 
den Kantonen Bern und Wallis sollten – sofern strategisch sinnvoll 
– ihre Motion durch ein Ratsmitglied eines anderen Kantons einrei-
chen lassen. 

 
 
 

C3. Unterstützung der Motion: 
Urheber einer Motion können von der Anwerbung möglichst vieler 
Mitunterzeichnern absehen. Die Anzahl der Mitunterzeichner hat 
keinen Einfluss auf den Erfolg der Motion. Stattdessen sollten 
Ratsmitglieder zur Unterstützung einer Einzelmotion parallel dazu 
dieselbe Motion einreichen. Gleichzeitig eingereichte, gleichlauten-
de Einzelmotionen sind durchschnittlich elf Prozentpunkte erfolg-
reicher. 

 
 
 

C4. Einreichungszeitpunkt: 
Ratsmitglieder sollten – wenn möglich – mit der Einreichung ihrer 
Einzelmotion bis zur zweiten Hälfte der Legislaturperiode warten. 
Einzelmotionen, die bereits in der ersten Hälfte der Legislaturperio-
de eingereicht werden, sind erfolgloser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
4 Im Hinblick auf die öffentliche Wirkung kann es dennoch sinnvoll erscheinen, das politische Anliegen 
nicht einer gegnerischen Fraktion zu überlassen und deshalb eine Motion selbst einzureichen.  
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C5. Anzahl der Argumente in der schriftlichen Begründung: 
Ratsmitglieder sollten in der schriftlichen Begründung der Motion 
möglichst wenige Argumente anbringen. Ideal sind zwischen zwei 
und drei Argumente. Je mehr Argumente hinzugefügt werden, des-
to erfolgloser ist die Einzelmotion. 

 
 
 

C6. Zuständige Behörde: 
Ratsmitglieder sollten – sofern inhaltlich möglich – auf eine Einzel-
motion verzichten und ihr Anliegen stattdessen als parlamentari-
sche Initiative einreichen, wenn das Thema in die Zuständigkeit 
vom EJPD oder WBF fällt. Einzelmotionen in diesen beiden Depar-
tementen sind erfolgloser als andernorts. 

 
 
 

C7. Rede im Parlament: 
Urheber sollten auf eine Rede im Parlament zu ihrer Motion ver-
zichten. Einzelmotionen, die im Parlament verteidigt werden, sind 
erfolgloser als Motionen ohne Rede. Sofern der Urheber dennoch 
zur Motion spricht, sollte die Rede möglichst kurz sein und wenig 
Argumente beinhalten. Je kürzer der Urheber spricht, desto erfolg-
reicher ist die Motion. Ideal sind maximal drei Argumente. Je mehr 
Argumente hinzugefügt werden, desto erfolgloser ist die Einzelmo-
tion. Urheber sollten ihre Rede zudem in Deutsch halten. Franzö-
sisch und die Verwendung von mehreren Sprachen enden meis-
tens mit der Ablehnung der Einzelmotion. 
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5 FAZIT 

Das Parlament in der Schweiz zeigt sich äusserst initiativfreudig und 
versucht dabei vor allem mit Motionen auf die Gesetzgebung einzuwir-
ken. Allerdings zeichnet sich dieses parlamentarische Instrument durch 
überwiegende Erfolglosigkeit aus. Im Zentrum dieser Masterarbeit steht 
deshalb die grundsätzliche Frage, welche Faktoren eine Motion erfolg-
reich machen. Als wohl stärkster Erklärungsfaktor steht die Art der Ein-
reichung an erster Stelle, wonach eine von der Mehrheit einer Kommis-
sion eingereichte Motion im Vergleich zur Einzel- und Fraktionsmotion 
eine bedeutend höhere Erfolgswahrscheinlichkeit aufweist. Diese Er-
kenntnis deckt sich mit bereits bestehenden Untersuchungen: „Wer er-
folgreich sein will, verzichtet daher besser auf die Einreichung eines – 
voraussichtlich erfolglosen – Vorstosses unter seinem Namen, sondern 
versucht sein Anliegen in der zuständigen Kommission einzubringen“ 
(Lüthi, 2017, S. 176). Allerdings greift diese Betrachtung deutlich zu kurz, 
denn die vorliegende Studie erkennt insbesondere bei Einzelmotionen 
einige zusätzliche Faktoren, die eine Motion erfolgreicher machen kön-
nen. 

Kurz und komplex zusammengefasst hat eine Einzelmotion die grössten 
Erfolgschancen, wenn sie parallel von mehreren Nicht-Berner Ratsmit-
glieder aus der FDP-Fraktion (oder mindestens nicht der SVP-Fraktion) 
in der zweiten Legislaturhälfte eingereicht wird, nicht in den Themenbe-
reich des EJPD oder des WBF fällt, den nicht radikalen Inhalt der Motion 
mit möglichst wenigen Argumenten versieht und deren genaue Umset-
zung offen lässt (Massnahme und/oder Erlass) sowie ihr Urheber bei der 
Debatte im Parlament auf eine Rede verzichtet (oder wenn doch, dann 
nur eine kurze, deutsche Rede mit wenigen Argumenten hält). 

Mit diesen Ergebnissen aus den durchgeführten Analysen sind ab-
schliessend auch mehrere weitere Erkenntnisse verbunden. Als grund-
sätzliche Voraussetzung für die gesamte Analyse kann das flexible Koa-
litionsverhalten und die Tatsache angesehen werden, dass keine einzige 
Fraktion die Mehrheit im Parlament besitzt. Ansonsten wären alle Erklä-
rungsfaktoren irrelevant, da eine einzelne Fraktion über Erfolg und Miss-
erfolg einer Motion entscheiden könnte. Die Erfolgswahrscheinlichkeit 
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von Motionen aus der SVP als stärkste Fraktion sowie die negative Wir-
kung von zunehmender Fraktionsstärke auf den Erfolg zeigen dann auch 
in diesem Sinne, dass in der Schweiz Alleingänge nicht möglich sind. Die 
vorliegende Analyse bestätigt damit in der Empirie eine der wichtigsten 
Eigenschaft der schweizerischen Demokratie (Vatter, 2016). Des Weite-
ren untermauert die durchgeführte Untersuchung zentrale Grundsätze 
des Parlamentsrechts. Die Gleichstellung beider Räte nach Art. 148 Abs. 
2 BV wird in der Praxis bspw. insofern eingehalten, als dass die Auswahl 
des Erstrates zur Behandlung von Motionen keinen Einfluss auf die an-
schliessende Annahme oder Ablehnung hat. Mit der Kommissionsmotion 
als wesentlich erfolgreiches Instrument untermauert diese Studie zudem 
die herausragende Wichtigkeit der parlamentarischen Kommissionen. 

Als weitere Schlussfolgerung kann von einem emanzipierten Parlament 
mit auffallendem Sinn für Praktikabilität gesprochen werden. Emanzipiert 
wirken die Ratsmitglieder, da einerseits keine Diskriminierung von Frau-
en erkennbar ist und weil sich andererseits eine Anhäufung von vorge-
gebenen Argumenten generell negativ auswirkt. Das Parlament bzw. die 
Fraktionen und Kommissionen wollen sich demnach zu jeder Motion ein 
eigenes Bild machen und selber mögliche Vor- und Nachteile abwägen. 
Dabei legen die Räte viel Wert auf praktikable Lösungen, zumal neben 
den zu vielen Argumenten auch radikale Motionen und einengende Um-
setzungsvorgaben für den Bundesrat mit geringeren Erfolgswahrschein-
lichkeiten verbunden sind. Gleichzeitig zeigt die Analyse auch Potenzial 
für zusätzliche Effizienz auf, was angesichts des ohnehin schon hohen 
Aufwandes der Ratsmitglieder erstrebenswert wäre: Die Wiederaufnah-
me von bereits behandelten Vorstössen lohnt sich eher selten. Dasselbe 
gilt für die Suche nach Mitunterzeichnern. Eine Rede im Parlament ist 
nicht erforderlich – und wenn doch, dann reicht lediglich ein kurzes Vo-
tum. Und zu guter Letzt wäre eine Konzentration auf Kommissionsmotio-
nen an der Stelle von unzähligen Einzel- und Fraktionsmotionen wün-
schenswert. Denn die Diskussion in der Kommission kann schon früh als 
Indikator dienen, um die späteren Chancen des Anliegens in den Räten 
abzuwägen. 
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Eine solche Effizienzsteigerung mit weniger Geschäftslast und weniger 
Leerläufen war eines der Ziele dieser Masterarbeit. Weiter wurde ver-
sucht, die Ratsmitglieder bei der Erarbeitung und Einreichung von erfolg-
reicheren Motionen zu unterstützen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass 
durchaus Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Es liegt nun an den 
Ratsmitgliedern, ihre Aufgaben und Funktionen mit geschickter einge-
reichten Motionen optimaler zu erfüllen. Gelingt dies nicht oder ergibt 
sich daraus wider Erwarten eine neue Flut von erfolglosen Motionen, 
müssen weitreichendere Reformen in Betracht gezogen werden. Dazu 
gehört unter anderem der Reformansatz von Lienhard (2005, S. 318-
325), wonach das gesamte Interventionsinstrumentarium (vgl. Kapitel 2.4 
- 2.5) zu den drei neu formierten Instrumenten Auftrag, Erklärung und 
Anfrage umgestaltet werden soll. 
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ANHANG A: KORRELATIONSMATRIX MIT MULTIKOLLINEAREN VARI-
ABLEN-KOMBINATIONEN 
Eine wesentliche Anwendungsvoraussetzung für logistische und lineare 
Regressionsanalysen ist eine geringe bzw. gar keine Multikollinearität, d. 
h. die „unabhängigen Variablen sollen untereinander nicht stark korrelie-
ren“ (Diaz-Bone, 2018, S. 202). Die vorliegende Masterarbeit kombiniert 
innerhalb eines Modells deshalb lediglich diejenigen unabhängigen Vari-
ablen, deren Korrelation unter dem Wert 0.6 liegt. Tabelle 28 zeigt die 
drei in Kapitel 3.2 erwähnten multikollinearen Kombinationen, welche für 
die Analyse nicht in dasselbe Modell integriert werden können. So be-
deutet bspw. der Wert 0.614, dass die relative Anzahl der Mitunterzeich-
ner mit der Anzahl durch Mitunterzeichner beteiligten Fraktionen zu stark 
korreliert und diese beiden Variablen deshalb getrennt analysiert werden 
müssen. 

Variablen (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) relative Anzahl Mitunterzeichner 1      

(2) Anzahl Mitunterzeichner-Fraktionen .614** 1     

(3) Fraktionsstärke   1    

(4) Regierungsfraktion   .694** 1   

(5) Länge der Begründung     1  

(6) Anzahl der Argumente der Motion     .630** 1 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 relative Anzahl = Mitunterzeichner im Verhältnis zur Ratsgrösse 

Tabelle 28: Korrelationsmatrix – Multikollinearität ausgewählter Variablen 
 



92 

ANHANG B: LINEARE REGRESSIONSANALYSEN 

Unabhängige Variablen Modell 1  Modell 2 

 β (B) SF  β (B) SF 
Kommissionsmotion 
(Ref: Einzelmotion) 

.484*** 
(22.972) 

3.533    

Kommissionsmotion 
(Ref: Fraktionsmotion) 

   .460*** 
(22.080) 

6.209 

Konstante 36.868*** 1.741  37.761*** 5.172 

Korrigiertes R2 .229  .195 

Anzahl Fälle 140  49 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 β (B) = stand. (Regressionskoeffizient) SF = Standardfehler 

Tabelle 29: Lineare Regression - Kommissionsmotion 
 

 

 

Unabhängige Variablen Einzelmotionen 

 β (B) SF 
EJPD 
(Ref: alle anderen Behörden) 

-.159 
(-7.156) 

4.447 

WBF 
(Ref: alle anderen Behörden) 

-.162 
(-8.795) 

5.376 

Einreichung in 2014 - 2015 
(Ref: 2011 - 2013) 

-.037 
(-1.847) 

4.960 

Konstante 39.155*** 2.020 

Korrigiertes R2 .014 

Anzahl Fälle 106 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 β (B) = stand. (Regressionskoeffizient) SF = Standardfehler 

Tabelle 30: Lineare Regression – Behörden und Einreichungszeitraum 
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Unabhängige Variablen Einzelmotionen  Einzel- & Fraktionsmotionen 

 β (B) SF  β (B) SF 
Urheber aus der FDP 
(Ref: alle anderen Fraktionen) 

.203** 
(14.540) 

6.811  .140 
(9.835) 

6.300 

Urheber aus der SVP 
(Ref: alle anderen Fraktionen) 

-.226* 
(-7.679) 

4.222  -.286** 
(-9.607) 

3.941 

Fraktionsstärke -.063 
(-.174) 

.362  .043 
(.111) 

.296 

Urheber aus dem Kanton Bern 
(Ref: alle anderen Kantone) 

-.075 
(-3.561) 

4.747    

Konstante 43.029*** 6.850  38.017*** 5.221 

Korrigiertes R2 .104  .079 

Anzahl Fälle 106  121 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 β (B) = stand. (Regressionskoeffizient) SF = Standardfehler 

Tabelle 31: Lineare Regression – Fraktionen, ihre Stärke und Kantone 
 

 

 

Unabhängige Variablen Einzelmotionen – Modell 1  Einzelmotionen – Modell 2 

 β (B) SF  β (B) SF 
Massnahme und/oder Erlass 
(Ref: Massnahme) 

.099 
(5.222) 

6.559    

Massnahme und/oder Erlass 
(Ref: Erlass) 

   .322** 
(13.039) 

5.659 

Konstante 39.424*** 2.283  31.607*** .322 

Korrigiertes R2 -.006  .084 

Anzahl Fälle 66  48 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 β (B) = stand. (Regressionskoeffizient) SF = Standardfehler 

Tabelle 32: Lineare Regression – Inhalt der Motion 
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Unabhängige Variablen Einzelmotionen  Kommissionsmotionen 

 β (B) SF  β (B) SF 
Anzahl der Argumente -.055 

(-.590) 
1.047    

Gleichzeitig gleichlautend 
(Ref: alle anderen Motionen) 

.195** 
(10.576) 

5.272    

Länge der Begründung    .347** 
(.009) 

.004 

Konstante 38.132*** 4.576  54.042*** 4.472 

Korrigiertes R2 .025  .093 

Anzahl Fälle 106  34 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 β (B) = stand. (Regressionskoeffizient) SF = Standardfehler 

Tabelle 33: Lineare Regression – Argumente der Motion, gleichlautende  
Motionen und Länge der Begründung 

 

 

 

Unabhängige Variablen Einzelmotionen – 
Modell 1 

Einzelmotionen – 
Modell 2  Kommissions-

motionen 
 β (B) SF β (B) SF  β (B) SF 
Rede 
(Ref: keine Rede) 

-.009 
(-.401) 

4.234      

Länge der Rede   -.197 
(-.002) 

.001    

Anzahl der Argumente   -.106 
(-.908) 

1.119    

Anzahl neuer Argumente      -.321* 
(-3.463) 

1.835 

Konstante 37.198*** 3.836 47.583*** 4.642  68.580*** 5.749 

Korrigiertes R2 -.010 .053  .074 

Anzahl Fälle 106 87  33 
* p < 0.1 / ** p < 0.05 / *** p < 0.01 β (B) = stand. (Regressionskoeffizient) SF = Standardfehler 

Tabelle 34: Lineare Regression – Länge und (neue) Argumente in der Rede 
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ANHANG C: DATENTABELLE 

Es folgt die Tabelle mit den Daten, auf denen die gesamte Arbeit basiert. 
Von den Variablen ergeben sich das Geschlecht und die Art der Motion 
aus dem Urheber. Zudem zeigen die ersten beiden Ziffern der Ge-
schäftsnummer das entsprechende Einreichungsjahr der Motion (z. B. 
Motion 11.4104 = 2011). Wenn im Parlament keine Rede zur Motion ge-
halten wurde, fehlen dort Angaben zur Länge und Sprache der Rede 
sowie den darin verpackten Argumenten. 

Tabelle 35: Gesamtüberblick zu den erhobenen und berechneten Daten 
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